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1 Hintergrund

Von zentraler Bedeutung für ein regionales nachhaltiges Abfallwirtschaftskonzept ist die stoffli-

che und energetische Verwertung von Abfallbiomassen. Modernes Management biogener

Stoffströme optimiert hierbei stoffliche und energetische Verwertungswege mit dem Ziel eines

idealen Zusammenwirkens von Nährstoff- und Kohlenstoffrecycling, Energiebereitstellung

(Strom und/oder Wärme), CO2-Reduktion durch Substitution fossiler Energieträger sowie güns-

tige Behandlungskosten bei erweiterter regionaler Wertschöpfung.

Von ebenso zentraler Bedeutung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich einerseits

begünstigend auf Entwicklungen im Stoffstrommanagement auswirken, andererseits aber auch

Handlungsspielräume verändern können. Durch Novellierungen von Gesetzen und Verordnun-

gen können auch Veränderungen im Bereich des Stoffstrommanagements notwendig werden.

Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Machbarkeitsstudie einzuordnen. Der Zweckverband

Regionale Abfallwirtschaft (ZV RegAb), der sich aus den Mitgliedern

 Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (ZV A.R.T.) als entsorgungspflichtige Kör-

perschaft für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg

 Landkreis Bernkastel-Wittlich

 Eifelkreis Bitburg-Prüm

 Landkreis Vulkaneifel

zusammensetzt, möchte mit dieser Studie das gegenwärtige organische Stoffstrommanage-

ment der Grün-/Gartenabfälle überprüft und weiterentwickelt haben. Ziel ist es hierbei, im Rah-

men gebietsübergreifender Kooperationen Synergien zu erschließen, mögliche Innovationspo-

tenziale zu prüfen sowie die regionale und ökologische Wertschöpfung zu erhöhen.

Daran anknüpfend werden konkrete Ansatzpunkte zur Umsetzung erarbeitet, wobei auch die

Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum bisherigen Status dargestellt wird. Abschließend werden

Handlungsempfehlungen formuliert, um eine künftige Weichenstellung im Bereich des Stoff-

strommanagements zu erlauben.

Dieses Projekt wurde mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-

wicklung des ländlichen Raumes (ELER), des Entwicklungsprogramms Agrarwirtschaft,

Umweltmaßnahmen, Landentwicklung PAUL sowie mit Mitteln des Landeshaushalts

Rheinland-Pfalz co-finanziert.
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Verwertung organischer Abfälle unterliegt einer Vielzahl rechtlicher Regelungen auf

EU-, Bundes- und Landesebene sowie auf der Ebene der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger. Diese haben teilweise übergeordneten thematischen Charakter (z.B. EU-Strategien)

bzw. beinhalten konkrete Anforderungen an die technische Ausführung von Behandlungsan-

lagen in Verbindung mit dem Immissionsschutz (z.B. TA-Luft) oder der Sicherung qualitativer

Anforderungen an die Verwertung von Behandlungsprodukten (BioAbfV, Hygienevorschriften).

Die aktuellen rechtlichen Anforderungen werden zusammenfassend dargestellt und hinsichtlich

ihrer Relevanz für Grünabfälle im Gebiet des Zweckverbandes RegAb bewertet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies insbesondere folgende Regelungen:

 Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts
(Novelle vorliegend)

 Bioabfallverordnung (BioAbfV)

(wird aktuell novelliert)

 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

(Novelle vorliegend)

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Das geltende Abfallrecht ist in Deutschland für kommunale Entsorgungsträger bundes- und lan-

desrechtlich geregelt. Das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-

weltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, KrW-/AbfG

vom 27. September 1994) in seiner Fassung vom 19. Juli 2007 gilt als Leitgesetz der Abfallwirt-

schaft. Zweck des Gesetzes sind die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natür-

lichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.

Daraus ist abzuleiten, dass Erzeuger und Besitzer von Abfällen diese in erster Linie durch inter-

ne Kreislaufführung zu vermeiden, in zweiter Linie stofflich oder energetisch zu verwerten und

erst dann ordnungsgemäß zu beseitigen haben. Ergänzt wird das Bundesabfallrecht durch wei-

tere gesetzliche und untergesetzliche Regelungen.

Derzeit befindet sich das Gesetz in der Phase der Novellierung. Die Novelle des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes dient in erster Linie der Umsetzung der neuen EG-Abfallrahmenrichtlinie

(Richtlinie 2008/98/EG vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter

Richtlinien, AbfRRL).

Wesentliche Elemente des in Novellierung befindlichen Kreislaufwirtschaftsgesetz sind:

 Neue EG-rechtlich harmonisierte Begriffsbestimmungen (insb. Abfallbegriff, Nebenpro-

dukte, Ende der Abfalleigenschaft, Verwertung, Beseitigung)
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 Einführung der neuen fünfstufige Abfallhierarchie

- Vermeidung

- Vorbereitung zur Wiederverwendung

- Recycling

- Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Bergversatz

- Beseitigung

 Schaffung einer Rechtsgrundlage für Abfallvermeidungsprogramme

 Einführung von Recycling- und Verwertungsquoten für Siedlungsabfälle (65 %) sowie für

Bau- und Abbruchabfälle (80 %) - jeweils ab 2020

 Einführung einer flächendeckenden Getrenntsammlung von Bioabfällen (ab 2015)

 Schaffung von verordnungsrechtlichen Grundlagen für die Einführung einer "Wertstoff-

tonne" (gemeinsame Erfassung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackun-

gen)

 Absicherung der "dualen Entsorgungsverantwortung" von privater und öffentlich-

rechtlicher Entsorgung, insbesondere der gewerblichen Sammlung von getrennt gehal-

tenen Haushaltsabfällen zur Verwertung

 Entbürokratisierung des Genehmigungsverfahrens für Sammler, Beförderer, Händler

und Makler

 Verbesserung des Qualitätsprofils der Entsorgungsfachbetriebe

Bioabfallverordnung

Die Bioabfallverordnung (BioAbfV v. 21.09.1998, zuletzt geändert: 20.10.2006) enthält umfas-

sende Angaben zur Behandlung von Bioabfällen. Die Behandlung muss so erfolgen, dass eine

seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit gegeben ist. Außerdem schreibt die Verord-

nung verschiedene Untersuchungs-, Nachweis- und Dokumentationspflichten für die Behand-

lung von Bioabfällen vor. Des Weiteren sind Schwermetallgrenzen und weitere bestimmte Auf-

bringungsbeschränkungen festgelegt.

Die alte Bioabfallverordnung von 1998 umfasste praktisch nur die Kompostierung getrennt er-

fasster Bioabfälle. Zunehmend erlebte auch die Vergärung einen Aufschwung und es zeigte

sich, dass die in der BioAbfV enthaltenen Hygieneanforderungen trotz vorhandener Vollzugs-

hinweise mit Ersatzmaßnahmen auf diese anaeroben Behandlungsverfahren nur unzureichend

anwendbar waren. Somit war eine Anpassung der Hygienevorschriften in Anhang 2 der Verord-

nung unumgänglich.
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Ein weiterer Anpassungsbedarf ergab sich bei der Liste grundsätzlich geeigneter Bioabfälle

(Anhang 1). Europäische Rechtsbestimmungen haben dazu geführt, dass tierische Nebenpro-

dukte nicht mehr dem Abfallrecht unterliegen und deshalb auch nicht mehr der Bioabfallverord-

nung. Des Weiteren mussten Anpassungen an die von 2003 gültige Düngemittelverordnung

(DüMV) vorgenommen werden, welche mittlerweile ebenfalls novelliert wurde (16. Dezember

2008). Die DüMV wurde an die Rahmenbedingungen für Bioabfälle angepasst, die bei der Her-

stellung von Düngemitteln eingesetzt werden können.

Für die Novellierung der Bioabfallverordnung hat das Bundesumweltministerium im Dezember

2007 einen Referentenentwurf vorgelegt und die Ressortabstimmung und Anhörung der betei-

ligten Kreise (Länder, kommunale Spitzenverbände, Verbände, Fachkreise) eingeleitet. Die No-

velle der Bioabfallverordnung wird im Rahmen einer Artikelverordnung erfolgen.

Art. 1 enthält die Änderungen der Bioabfallverordnung (BioAbfV) und in Art. 2 werden die

Folgeanpassungen in der Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV) vorge-

nommen. Art. 3 ermächtigt das BMU, die Neufassung der Verordnung im Bundesgesetzblatt

bekannt zu machen.

In der Novellierung der Bioabfallverordnung wurden insbesondere Anforderungen an Seuchen-

und Phytohygiene, höchstzulässige Schadstoffgehalte, Ausbringung von Höchstmengen, Quali-

tätskontrollen sowie Dokumentation und Nachweispflichten festgelegt, um negative Auswirkun-

gen der Bioabfallverwertung auf Böden, Tiere und Pflanzen zu vermeiden. Dies betrifft insbe-

sondere auch hygienische Anforderungen an die Verwertung von Grünabfällen. Im Gegensatz

zu der heute überwiegend durchgeführten Praxis der Flächenkompostierung in Kooperation mit

der Landwirtschaft, kann künftig u. U. die Pflicht zur Hygienisierung von Grünabfällen auferlegt

werden, bevor sie zurück auf die landwirtschaftlichen Flächen verbracht oder anderweitig ver-

wertet werden. Ob und inwieweit dazu Ausnahmeregelungen erlassen werden können, ist zum

gegenwärtigen Zeitpunkt als spekulativ einzuordnen.

Am 9. Juni hat die Bundesregierung die Novelle der Bioabfallverordnung zur Notifizierung bei

der Europäischen Union eingereicht; bis zum 12. September 2011 haben die Mitgliedsstaaten

und Interessenvertreter die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Gegenwärtig wird davon ausge-

gangen, dass die novellierte Bioabfallverordnung Anfang 2012 in Kraft treten kann.

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz werden national die Ziele der Vereinten Nationen, der

Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt. In erster Linie geht es

einerseits um die Reduktion der Treibhausgasemissionen, andererseits um die verstärkte Nut-

zung der erneuerbaren Energien. Der Europäische Rat hat in seiner Schlussfolgerung vom 9.

März 2007 das Ziel formuliert, den Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Energie-

verbrauch der EU von derzeit etwa 6,5 Prozent auf 20 Prozent im Jahr 2020 zu erhöhen.

Mit dem noch gültigen EEG, das am 01. Januar 2009 in Kraft trat, wurde das EEG in der Fas-

sung von 2004 abgelöst. Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2001/77/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeu-
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gung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt und ist bis Ende 2011

rechtsverbindlich.

Das EEG ist im Hinblick auf die Erreichung der Ausbauziele für erneuerbare Energien im

Strombereich das effektivste Förderinstrument. Die seit Anfang 2009 gültige Fassung des EEG

unterstützt eine attraktivere Gestaltung der Bioenergie- und Windenergienutzung und stellt zu-

gleich auch eine Verbesserung der Netzintegration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

erneuerbaren Energien mitsamt der Regelung des Einspeisemanagements dar.

Durch das EEG gefördert wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Förderung

setzt mit der Lieferung von Strom ein. Differenziert wird bei der Vergütung zunächst nach Art

der genutzten erneuerbaren Energie und Anlagengröße. Bei Anlagen im höheren Leistungsbe-

reich nimmt die Höhe der Grundvergütung in der Regel ab. Meist unterliegt die Vergütung einer

jährlichen Degression.

Zusätzlich werden je nach Anlagentyp und Rohstoffeinsatz Vergütungsboni gewährt, die eben-

falls abhängig von der Art der genutzten erneuerbaren Energie und der Anlagengröße sind. Mit

zunehmender Anlagengröße nimmt meist die Vergütungshöhe ab, bei ausgesprochenen Groß-

anlagen entfallen häufig die Vergütungsboni.

In der folgenden Tabelle sind Vergütungshöhen (Grundvergütung und Bonusvergütung) für den

Bereich der Vergärung dargestellt. Unterstellt wird hierbei, dass die jeweilige Anlage im Jahr

2011 erstmals Strom produziert. Es fällt auf, dass die höchsten Vergütungen für Stromprodukti-

on aus kleineren Anlagen gezahlt werden.

Tab. 1: Vergütungsbeträge pro kWh im Bereich der Vergärung

(Grundvergütung und mögliche Boni)

Ein ähnliches Prinzip gilt für die Stromproduktion in Anlagen, bei denen flüssige (z. B. BHKW)

bzw. feste Biomassen (z. B. Biomassekraftwerke) eingesetzt werden. Die Zahl vergütungsfähi-

ger Boni ist jedoch deutlich reduziert.
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Tab. 2: Vergütungsbeträge pro kWh im Bereich der Vergärung (Grundvergütung und mögli-

che Boni)

Durch die Ausnutzung der Möglichkeiten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie aufgrund

steigender Kosten für fossile Energieträger verbessert sich die Wirtschaftlichkeit der energeti-

schen Verwertung von getrennt gesammelten Abfallbiomassen.

Das in der Zwischenzeit von der Bundesregierung beschlossene Energiekonzept soll die künfti-

ge Nutzung erneuerbarer Energien deutlich stärker ausweiten. Dazu soll der Anteil der

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kontinuierlich erhöht werden und bis 2020 auf

mindestens 35 Prozent, bis 2030 auf mindestens 50 Prozent, bis 2040 auf mindestens 65

Prozent und bis 2050 auf mindestens 80 Prozent steigen.

Um diese Ziele erreichen zu können, muss der Ausbau der erneuerbaren Energien in

Deutschland weiter vorangetrieben, wozu entsprechende Weichenstellungen erforderlich sind.

Daher wird das bisher gültige EEG weiterentwickelt, um in der laufenden Dekade den zu erwar-

tenden Marktanteil der erneuerbaren Energien im Strombereich von 35 – 40 Prozent gewähr-

leisten zu können. Eine neue Säule des EEG wird die Marktintegration der erneuerbaren Ener-

gien sein. Die Einführung einer Marktprämie soll die verstärkte Vermarktung von Strom aus er-

neuerbaren Energien ermöglichen. Anlagenbetreiber bekommen mit dieser Prämie einen An-

reiz, ihre Anlagen marktorientiert zu betreiben: sie sollen verstärkt EE-Strom einspeisen, wenn

die Nachfrage besonders groß ist. Bei Biogasanlagen mit einer Leistung von mehr als 750 kW el

wird die Marktprämie ab 2014 verpflichtend eingeführt.

Mit Beschluss vom 30.06.2011 hat der Bundestag die Novelle des Erneuerbaren Energien-

gesetzes (ab 2012) verabschiedet. Die novellierte Fassung weist z. T. deutliche Veränderun-

gen gegenüber des noch geltenden EEGs auf. Folgende Übersicht soll den derzeitigen Stand

der EEG-Novellierung mit Vergütungssätzen (einschl. Boni) dokumentieren:
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Tab. 3: Stand der EEG-Novelle vom 27.06.2011 mit Vergütungs- und Bonisätzen.

Wie die Übersicht zeigt, werden die Grundvergütungen künftig rd. 3 Cent über derzeitigen Ni-

veau (2011) liegen. Die jährliche Degression der Vergütungshöhe liegt künftig bei 2 %. Im Be-

reich der Boni werden sich auch Veränderungen ergeben: Der Immissions-Bonus wird künftig

wegfallen – der KWK-Bonus ebenfalls, er wird in die Grundvergütung eingerechnet werden.

Statt dem bisherigen Landschaftspflegebonus wird eine differenzierte Rohstoffvergütung ge-

zahlt werden. Die Rohstoff-Vergütungsklassen unterliegen keiner Degression.
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Ferner schafft das EEG 2012 einen eigenen Rechtsbereich für die Vergütung von Strom aus

der Vergärung bestimmter Bioabfälle. Voraussetzung für die Vergütung ist, dass

 mindestens 90 % der jährlich eingesetzten Inputstoffe getrennt erfasste Bioabfälle (Gar-

ten- und Parkabfälle, Biotonne, Marktabfälle) sind,

 die Einrichtungen zur Vergärung von Bioabfällen unmittelbar mit denen zur Nachrotte

der festen Gärrückstände verbunden sind,

 die nachgerotteten Gärrückstände stofflich verwertet werden.

Gegenüber dem EEG 2009 werden die Grundvergütungen im novellierten EEG deutlich ange-

hoben. Im Gegenzug jedoch fallen sämtliche bisher gewährten Boni (KWK-Bonus, Luftreinhal-

tebonus, Technologiebonus für Bioabfall) weg.

Besonders aufgewertet werden die Vergütungssätze für Anlagen mit einer Leistung von

< 500 kWel: Mit einer zusätzlichen Biomethanvergütung von bis zu 3 Cent/kWh kann im Ver-

gleich zu den Vergütungssätzen des EEG 2009 eine ca. 35 % höhere Vergütung erreicht wer-

den.

Werden die o.g. Voraussetzungen auch von Altanlagen erfüllt, erhalten diese künftig ebenfalls

die Vergütungshöhen nach EEG 2012.

Neben den bereits genannten Kategorien von Bioabfällen können allerdings auch andere Bio-

abfälle wie z. B. Altbrot, Backabfälle, Biertreber, Schlempen, Trester, Magen- und Panseninhal-

te, Speisereste, Blut etc. mit in der Vergärung eingesetzt werden – ihr Masseanteil ist jedoch

auf 10 % beschränkt. Vergütet wird der durch die Vergärung dieser Bioabfälle produzierte

Strom gemäß Grundvergütung.

Neu ist auch, dass Bioabfälle in Kombination mit NawaRo-Materialien eingesetzt werden kön-

nen. Die Gesamtvergütung für den Strom errechnet sich nach dem Gasbildungspotenzial (Bio-

masseverordnung) und den jeweiligen Vergütungsstrukturen des EEG 2012.

Neben dem EEG als Förderinstrument zur vermehrten Stromerzeugung durch erneuerbare

Energien gibt es noch weitere Möglichkeiten der Förderung. Da diese jedoch meist Bestandteil

von Förderprogrammen sind, die sich in der Regel auf die Errichtung von Anlagen beziehen (z.

B. Förderung durch günstige Kredite, Tilgungszuschüssen), nur bei ausreichendem Finanzvo-

lumen zur Verfügung stehen und keinen rechtlich verbindlichen Charakter wie das EEG besit-

zen, werden die Förderinstrumente an dieser Stelle nicht weiter betrachtet.
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3 Verwertungsoptionen für rein biogene Stoffströme

Im Folgenden werden Verwertungsoptionen für die im Zuständigkeitsbereich des RegAb zur

Verfügung stehenden rein biogenen Stoffströme näher dargestellt. Prioritär geht es hierbei um

den Hauptstoffstrom, das Grüngut.

Hinsichtlich der Optionen ist zwischen rein stofflicher und stofflich-energetischer Behandlung

bzw. Verwertung zu unterscheiden. Daneben wird auch auf neuere Verfahren eingegangen.

Eine Bewertung zur Anwendbarkeit der aufgezeigten Optionen erfolgt im 5. Kapitel.

3.1 Stoffliche Verwertung

Zunächst werden die rein stofflichen Verwertungsoptionen für die biogenen Stoffströme be-

trachtet.

3.1.1 Direkte Grüngutverwertung

Das im Zuständigkeitsbereich des RegAb anfallende Grüngut wird, wie in vielen Regionen, der

direkten Grüngutverwertung zugeführt. Dabei werden sämtliche Grüngutmaterialien zusam-

mengelagert, eher weniger verbreitet ist eine Trennung von krautigen und holzigen Materialien.

Bei dieser Art der Behandlung bzw. Verwertung wird das erfasste Grüngut je nach Mengenan-

fall auf meist einfach ausgestatteten Sammelplätzen, die in vielen Fällen nur eine wasserge-

bundene Decke besitzen, zerkleinert.

Mit der Zielsetzung, die Biomasse stofflich zu verwerten, wird eine eher einfache und möglichst

schnell arbeitende Technik der Zerkleinerung mittels Schredder bzw. Schnellläufer, eingesetzt.

Die Aggregate zerkleinern den krautigen Grünschnitt sehr intensiv und fasern holzige Bestand-

teile auf, sodass hierbei eine besonders hohe Oberflächenvergrößerung erreicht wird.

Nach der Zerkleinerung wird in der Regel keine weitere Behandlung der aufbereiteten Materia-

lien vorgenommen. Häufig erfolgt eine zeitnahe Ausbringung der zerkleinerten Materialien in

der Landwirtschaft, im Wein- oder Gartenbau.

Mit der Verwertung des zerkleinerten Grünschnitts wird meist eine Verbesserung der Boden-

struktur erzielt. Durch die Zersetzung der Biomasse, hauptsächlich der krautigen Grüngutantei-

le, werden zugleich auch Nährstoffe dem Boden zugeführt. In manchen Bereichen, z. B. Steilla-

gen des Weinbaus, kann der zerkleinerte Grünschnitt auch Aufgaben des Erosionsschutzes

übernehmen.
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3.1.2 Kompostierung

Statt separat erfasstes Grüngut zu zerkleinern und anschließend das Material mit relativ hohem

Frischegrad auszubringen, kann es auch einer Hygienisierung in Form einer Kompostierung

unterzogen werden. Dabei zeigt die BioAbfV die Rahmenbedingungen für die Hygienisierung

auf, insbesondere was Art, Dauer und Temperaturführung der Maßnahme angeht. Mit der Hygi-

enisierung sollen Krankheitskeime abgetötet und auch im Grüngut vorhandene Samen keimun-

fähig gemacht werden. Auszugsweise werden folgende Anforderungen an die Prozessführung

innerhalb der Kompostierung gestellt:

 Gewährleistung einer hohen biologischen Aktivität bei günstigen Feuchte- und Nähr-

stoffverhältnissen sowie optimale Struktur und Luftführung im Rottegut

 Wassergehalt mind. 40 %, pH-Wert um 7

 Prozesstemperatur:

o mind. 55 °C über 2 Wochen

o oder mind. 65 °C über 1 Woche (bei geschlossenen Anlagen 60 °C)

Nach der Kompostierung von geeigneten biogenen Materialien wird das Material meist abge-

siebt, um den hochwertigen Feinanteil (0-20 mm, 0-10 mm) entsprechend gut zu vermarkten.

Während das Feinmaterial gern von Privaten oder im Bereich des Gartenbaus nachgefragt wird,

wird das gröbere Material eher in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder bei Rekultivie-

rungsmaßnahmen eingesetzt.

Erfahrungen in der Kompostierung gibt es bereits seit über 20 Jahren. Je nach Art und Qualitä-

ten der Inputmaterialien werden verschiedene Kompostierungsverfahren angewendet. Während

in der Vergangenheit häufig offene Mietenkompostierungen praktiziert wurden, finden heutzuta-

ge die meisten Kompostierungen unter Dach statt, bei Behandlung von Bioabfällen wird die In-

tensivrotte in geschlossenen Anlagen geführt.

Im Gegensatz zur direkten Grüngutverwertung, bei der die Materialien auf Plätzen mit relativ

niedrigem Ausbaustandard erfasst und zerkleinert werden, müssen Kompostierungsanlagen

entsprechenden baulichen und emissionsschutzrechtlichen Vorschriften genügen. Zu den bauli-

chen Standards gehören gedichtete Deckschichten aus Beton oder bituminösen Materialien

sowie Sickerwasserfassungen von diesen Flächen. Von überdachten Bereichen oder Verkehrs-

flächen ist das Niederschlagswasser ebenfalls zu fassen. Um Emissionsbelastungen zu mini-

mieren, sind entsprechende Abstände zu Siedlungsbereichen einzuhalten. Welche Standortvo-

raussetzungen für den Betrieb einer Kompostierungsanlage gegeben sein müssen, legen in der

Regel die zuständigen Genehmigungsbehörden fest.

3.2 Stofflich-energetische Verwertung

Bei der stofflich-energetischen Verwertung von biogenen Materialien handelt es sich um eine

zweigeteilte Nutzung von Biomassen. Sie kann entweder zeitlich entflochten sein oder durch

eine vorgeschaltete Materialtrennung realisiert werden. Im ersten Fall wird z. B. krautiger Grün-

schnitt in der Vergärung eingesetzt und damit zunächst energetisch, später aber der Gärrest
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stofflich genutzt. Die Trennung von Materialien hingegen wird dann notwendig, wenn sich nur

ein bestimmter Anteil der Gesamtmenge entweder stofflich oder energetisch sinnvoll verwerten

lässt. Sie wird in der Regel möglichst frühzeitig innerhalb der Aufbereitungs- und Verwertungs-

kette vorgenommen.

Abb. 1: Zuordnung verschiedener Biomassen zu energetischen Verwertungsverfahren

3.2.1 Vergärung

Für die Vergärung stehen hauptsächlich wasserreiche und strukturarme Materialien im Vorder-

grund. Hierzu zählen auch kommunal erfasste Abfälle wie die Inhalte von Bioabfall-

Sammelbehältern aus dem privaten Umfeld, in denen krautige Grünabfälle, Küchenabfälle und

teilweise Speisereste entsorgt werden. Damit ist das Spektrum der möglichen Inputmaterialien

für die Vergärung größer als bei Kompostierungsanlagen.

Weitere Stoffströme zur Vergärung stammen aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Zu unter-

scheiden ist hierbei zwischen nachwachsenden Rohstoffen – vornehmlich Silagen von Energie-

pflanzen – und organischen Reststoffen wie z. B. Gülle oder Mist. Es muss ferner beachtet wer-

den, dass die verschiedenen biogenen Rest- bzw. Abfallstoffe unterschiedlich hohe Mengen an

Biogas produzieren (vgl. Tab. 4). Die Höhe der Biogaserträge eingesetzter Stoffströme ist ein

wichtiges Stellglied für die Wirtschaftlichkeit einer Vergärungsanlage.

Neben den Silagen aus nachwachsenden Rohstoffen liefern getrennt erfasste Bioabfälle, Spei-

sereste und organische Gewerbeabfälle die höchsten Biogaserträge. Es muss jedoch auch be-

rücksichtigt werden, dass manche Materialien nur als Co-Substrate einsetzbar sind.

Wird frischer Grünschnitt (krautig) in der Vergärung mit eingesetzt, sollte eine entsprechende

Zerkleinerung des Materials (bis max. 80 mm) erfolgen. Krautige Grünabfälle, Grünschnitt und

frischer Rasenschnitt erbringen jedoch nur mittelmäßige Biogaserträge. Sie werden in der Regel

als Co-Substrate eingesetzt. Saisonbedingter Anfall von krautigem Grünschnitt erfordert entwe-

der die Verteilung der anfallenden Materialien auf mehrere Vergärungsanlagen oder kann in

Form von Silage konserviert und im Winterhalbjahr verwendet werden.

Verbrennung Vergärung

Baum- und Strauchschnitt

Bioabfall (ländlich/städtisch)

org. Gewerbeabfälle

Grünabfälle (Winter/Sommer)

Speiseabfälle

Küchenabfälle

zunehmende Struktur

zunehmende Feuchte

Landschaftspflegematerial

holzig

krautig
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Krautige Materialien und Gräser, die aus der Landschaftspflege stammen, sind hinsichtlich ihres

Einsatzes in Vergärungsanlagen differenziert zu betrachten: Fallen die Materialien im Früh-

sommer an, können diese relativ hohe Biogaserträge produzieren. Meist werden jedoch die

Pflegeschnitte vor dem Hintergrund des Artenschutzes erst ab Mitte Juli durchgeführt, sodass

die Materialien in deutlich geringerem Maße Biogas entstehen lassen. Nach OECHSNER (2010)

werden von einer Tonne Inputmaterial (organische Trockenmasse) nur 100 m3 Biogas erzeugt.

Zudem ist der Wassergehalt des Materials relativ gering.

Tab. 4: Biogasausbeute verschiedener Wirtschaftsdünger, nachwachsender Rohstoffe im

Vergleich zu Erträgen aus organischen Reststoffen (FNR, 2010; KTBL, 2005)

Holzreiches (d. h. ligninreiches) Material, welches durch anaerobe Mikroorganismen nicht ab-

gebaut wird, ist für die Vergärung ungeeignet, jedoch im Bereich der Kompostierung als Struk-

turmaterial einsetzbar. Auch Laub ist für die Vergärung aufgrund sehr geringer Biogaserträge

nicht sinnvoll einsetzbar.

Substrat TS oTS Biogasertrag CH4-Gehalt

[%] [% TS] [m
3
/Mg FM] [m

3
/Mg oTS] [Vol.-%]

Wirtschaftsdünger

Schweinegülle 7 75-86 20-35 300-700 60-70

Schweinemist 20-25 75-80 55-65 270-450 60

Hühnermist 32 63-80 70-90 250-450 60

Pferdekot (o. Stroh) 28 75 63 300 55

Nachwachsende

Rohstoffe

Maissilage 20-35 85-95 170-200 450-700 50-55

Grassilage 25-50 70-95 170-200 550-620 54-55

Grünschnitt (leicht

angewelkt)
20 83-92 90 550 60

Organische Reststoffe

Biotonne 40-75 50-70 80-120 150-600 50-65

Grün-, Rasenschnitt 12 83-92 60-70 550-680 60

Speisereste, über-

lagerte Lebensmittel
9-37 80-98 50-480 200-500 45-61

Marktabfälle 5-20 80-90 45-110 400-600 60-65

Fettabscheiderinhalte 2-70 75-93 11-450 ca. 700 60-72
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Vergärungsverfahren

Der Gärprozess findet in gekapselten Reaktoren bzw. Fermentern unter Luftabschluss statt.

Zunächst unterscheiden sich die praktizierten Verfahren hinsichtlich der Prozessführung.

Hauptsächlich eingesetzt werden einstufig ausgelegte Anlagen, bei denen die verschiedenen

Prozessphasen keine räumliche Trennung erfahren. Dagegen laufen bei zwei- oder mehrstufi-

gen Verfahren die Prozesse in verschiedenen Behältern ab.

Das Temperaturmilieu (Prozesstemperatur) liegt in der Regel entweder im mesophilen (32-

38 °C) oder im thermophilen Bereich (42-55 °C), eher selten wird der Prozess der Biogaserzeu-

gung durch „kälteliebende“ Bakterien (psychrophil - < 25 °C) geführt.

Die Beschickung von Anlagen findet kontinuierlich oder diskontinuierlich (Batch-Verfahren) statt.

Anlagen mit kontinuierlicher Beschickung werden mit kleineren Mengen an Gärsubstraten meist

mehrmals pro Tag beliefert.

Bezüglich des Trockensubstanzgehaltes der Gärsubstrate unterscheidet man pumpfähige Sub-

strate für Nassvergärungsanlagen und stapelbare Substrate, die bei der Trockenvergärung

(Batch-Verfahren) zum Einsatz kommen. Als stapelbare Substrate werden solche bezeichnet,

die einen Wassergehalt von unter 70 % besitzen.

Verfahrensablauf

Zunächst erfolgt die Anlieferung (Abb. 2) der zu vergärenden Substrate. Werden Co-Substrate

bei der Vergärung eingesetzt, ist eine Eingangskontrolle bei Anlieferung unabdingbar. Auch aus

Gründen der Abrechnung und Nachweisführung wird sie meistens visuell durchgeführt.

Nach der Anlieferung erfolgt die Lagerung der Gärsubstrate, um zeitliche Schwankungen aus-

zugleichen. Je nach Verwertung der Substrate bzw. Co-Substrate, deren Aufkommen im Jah-

resgang sowie der Fermenterleistung müssen die Lagerverhältnisse (Art, Größe etc.) angepasst

werden.

Vor dem eigentlichen Vergärungsprozess werden Bioabfälle in der Regel einer Vorbehandlung

unterzogen. Sieben, Zerkleinern und Homogenisieren sind Bestandteile der Vorbehandlung.

Nach dem Einbringen des Gärsubstrats in den Fermenter erfolgt die Vergärung bei gleichzeiti-

ger Biogasproduktion. Je nach Vergärungsverfahren und Art des Gärsubstrats ist die Verweil-

dauer im Fermenter unterschiedlich. Der anfallende Gärrest kann nach dem Austrag aus dem

Fermenter unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren bzw. -schritten unterzogen werden.
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Abb. 2: Verfahrensablauf bei der Biogasgewinnung (FNR, 2006)

Biogasaufbereitung und -nutzung

Durch die Vergärung verschiedener biogener Materialien entsteht Biogas, welches wasser-

dampfgesättigt ist und neben Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2) auch Spuren von Schwe-

felwasserstoff (H2S) aufweist. Je nach eingesetztem Gärsubstrat schwankt der Anteil an CH 4

und H2S.

Neben der Auswahl alternativer Energieerzeugungsaggregate können durch die Entwicklung

von Gesamtkonzepten ökologisch und ökonomisch verbesserte Projekte umgesetzt werden.

Hierbei spielen die typischen Standorte von Bioabfallvergärungsanlagen in größerer Entfernung

von Wohn- und Gewerbebebauung eine besondere Rolle. Daher ist häufig nur eine anteilige

Wärmenutzung zum Betrieb der Vergärungsanlage selbst bzw. Nachbereiten von Gärresten

und Kompost sowie anderen Substraten möglich. Bei der Standortwahl für neue Anlagen ist es

daher wichtig, möglichst eine optimierte Energienutzung in Verbindung mit einer hohen Ener-

gieeffizienz realisieren zu können. Durch andere in Abb. 3 dargestellte Konzepte sind standort-

angepasste energetisch optimierte Lösungen mit verbesserter Wirtschaftlichkeit möglich.
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Abb. 3: Übersicht zu Biogasnutzungskonzepten

3.2.2 Verbrennung

Für die thermische Verwertung fester Biomassen liegen mit dem Rohstoff Holz die weitrei-

chendsten Erfahrungen vor. Während im privaten Bereich häufig Scheitholz genutzt wird, wel-

ches aus reinem Waldholz produziert wird, kommen in größeren Heizanlagen Hackschnitzel

zum Einsatz.

Einfluss der Brennstoffqualitäten auf die Verbrennungstechnik

Hackschnitzel werden oftmals aus Waldholz (vornehmlich Nadelholz) hergestellt und an Hand

entsprechender Qualitätskriterien vermarktet. Durch die häufig angewandte Zerkleinerung mit

Messertechnik entstehen Holzhackschnitzel relativ einheitlicher Größe.

Nicht zu vergleichen mit dem aus Waldholz produzierten Hackschnitzeln sind jene, die aus min-

derwertigen holzigen Materialien hergestellt werden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wer-

den in diesem holzigen Biomassebereich Anteile von Baum- und Strauchschnitt (Grünschnitt,

Landschaftspflegematerialien, holziges Straßenbegleitgrün) ohne oder mit nur geringer Aufbe-

reitung als sog. „billige Brennstoffe“ in Holzheiz(kraft)werken eingesetzt (vgl. Abb. 5).

Aufbereitungs-
kosten

Absatz?

direkte effiziente
Nutzung

höhere

Investitions- und
Aufbereitungs-

kosten
Einspeisestelle?

gute
Wärmenutzung,

EEG Inovations-
Bonus

höhere

Investitions- und
Betriebskosten

gute Wärme-
nutzung

KWK Bonus

Wärmenutzung /
standortabhängig

erprobte
Technik

NachteileVorteile

Aufbereitungs-
kosten

Absatz?

direkte effiziente
Nutzung

höhere

Investitions- und
Aufbereitungs-

kosten
Einspeisestelle?

gute
Wärmenutzung,

EEG Inovations-
Bonus

höhere

Investitions- und
Betriebskosten

gute Wärme-
nutzung

KWK Bonus

Wärmenutzung /
standortabhängig

erprobte
Technik

NachteileVorteile

BHKWBHKWBHKW

BHKWBHKWBHKW

Gasauf-
bereitung
Gasauf-

bereitung
Gasauf-

bereitung

E
rd

ga
sl

ei
tu

ng

Gasauf-
bereitung
Gasauf-

bereitung
Gasauf-

bereitung

Biogasnutzungskonzepte









Witzenhausen-InstitutWitzenhausen-Institut

M
ikrogas Le

itu
ng



WITZENHAUSEN-INSTITUT Weiterentwicklung der stofflichen und energetischen Verwertung von Biomasse im ZV RegAb

21

Abb. 4 Auswirkungen auf die Brennstoffqualitäten durch verschiedene Zerkleinerungstech-

niken und unterschiedliche holzige Ausgangsrohstoffe (Quelle: TFZ, 2008)

Nicht selten sind noch Anlagen anzutreffen, in denen zwar dieses häufig feinastige Material

verwertet wird, andererseits die Förder-, Verbrennungs- und Ablufttechniken nicht auf derartige

Materialien ausgelegt ist. Daraus resultierend werden mit dem Einsatz solcher Materialien zum

Teil schlechte Erfahrungen gemacht, die dann verallgemeinert in der Öffentlichkeit diskutiert

werden. In letzter Zeit hat sich jedoch seitens der Nachfrager nach diesen günstigeren Brenn-

stoffen eine gewisse Sensibilität breit gemacht, sodass zunehmend eine geeignete Technik im

Bereich der Verbrennung eingesetzt wird.

Um eine sachgerechte Auslegung von Heizanlagen auf diesen Brennstoff zu erzielen, sind fol-

gende wesentliche technische Anpassungen notwendig:

1. Verbrennungstechnik:

 extra langer Rost für die Vortrocknung des Materials

 separat anzusteuernde Gebläse für die einzelnen Rostzonen und dadurch Gewährleis-

tung verschiedener Verbrennungstemperaturzonen zur vollständigen Verbrennung

 Ausführung des Rosts als wassergekühltes Aggregat zur Vermeidung von Schlackebil-

dung

2. Fördertechnik:

 Vermeidung von Förderschnecken durch ausschließlichen Einsatz hydraulischer Aggre-

gate

 Ascheaustrag im freien Fall ohne Schnecke

Durch eine Optimierung des Verbrennungsprozesses und der Rauchgasreinigung (Elektro-

Filter) wird ein Hauptaugenmerk auf die Minimierung der Feinstaubemissionen gelegt. Die Min-

destanforderungen der 1. BImSchV werden deutlich unterschritten.
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Abb. 5: Nutzung von aufbereitetem Grünabfall (als Teilstrom)
links: Gärtnerei mit 1 MWFL Heizzentrale

rechts: ORC Heizkraftwerk 3 MWFL Fotos: Witzenhausen-Institut

Die skizzierten technischen Anpassungen sind mit einer um 10 bis 25 % höheren Investition

verbunden, die sich im Betrieb durch einen günstigeren Brennstoff amortisieren muss. Günstige

Brennstoffkosten sind nur durch eine Gesamtbetrachtung der Stoffströme und weitere Optimie-

rungen der Abläufe zu erzielen.

Da die bisherigen Erfahrungen mit aus Grünschnitt hergestellten Brennstoffen noch nicht um-

fassend sind, dürften künftig sowohl im Bereich der Anlagentechnik als auch bei der Aufberei-

tung der Materialien entsprechende Anpassungen erfolgen.

Aufbereitung holziger Materialien

Ein ebenfalls wichtiger Themenbereich im Zusammenhang mit der Verwertung minderwertiger

holziger Materialien ist deren Aufbereitung.

Die Zerkleinerung von Grüngut mit dem Ziel anschließender Ausbringung in der Landwirtschaft,

dem Weinbau oder im Gartenbau wird meist mit einem schnellarbeitenden Aggregat (sog.

Schnellläufer, Schredder etc.) durchgeführt. Dabei wird das Material intensiv zerkleinert. Dies

geschieht meist in Längsrichtung der Holzfasern, sodass die Oberflächen stark vergrößert wer-

den, um die Zersetzung der Biomasse nach Ausbringung auf den Flächen zu beschleunigen.

Die zerkleinerten Materialien sind besonders durch dünndimensionierte längliche Spreißel ge-

kennzeichnet, die beim Einsatz in Holzheizwerken die Brennstoffzuführung leicht zum Erliegen

bringen, sofern z. B. Schneckenförderer eingesetzt werden.
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Abb. 6: Das Ergebnis der Zerkleinerung von Grüngut mit Technik eines Langsamläufers

(links) und Schnellläufers (rechts).

Wie vielfältige Versuche gezeigt haben, werden zur Aufbereitung von minderwertigen holzigen

Materialien bevorzugt Langsamläufer (z. B. Doppstadt, Hammel, Arjes) eingesetzt, die Holzstü-

cke nicht nur längs auffasern, sondern meist im Querschnitt brechen. Häufig bleibt dabei der

Holzkörper in seinem Durchmesser erhalten, wobei sich eine größere Stückigkeit ergibt (Abb. 6,

linkes Bild). Zum Einsatz kommen im Bereich der Langsamläufer Zerkleinerungstechniken nach

dem Ein- oder Zwei-Wellen-Prinzip.

Abb. 7: Langsam arbeitendes Zerkleinerungsaggregat von Doppstadt als Beispiel für einen

Ein-Wellen-Zerkleinerer
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Bei der Absiebung werden meist mehrere Siebschnitte geführt, zunächst wird das Feinkorn

(0-20 mm) abgetrennt. Die anfallenden gröberen Kornanteile können z. B. mittels Scheibense-

parator in Mittel- (20-150 mm) und Überkorn (> 150 mm) getrennt werden.

Abb. 8: Absiebungsergebnis nach Zerkleinerung des Grünschnitts mittels Langsamläufer

Je nach Frischegrad des Grünguts und favorisierter Verwertung des Materials erfolgt die Absie-

bung entweder zeitgleich oder nach einer Lagerzeit von 4 bis 6 Wochen. Im erstgenannten Fall

wird der Feinanteil des Materials z. B. als Düngersubstitut sofort in der Landwirtschaft und im

Garten- oder Weinbau ausgebracht. Erfolgt die Absiebung erst nach einer Lagerzeit, haben

erste Umsetzungsprozesse beim Feinmaterial bereits stattgefunden. Nach Absiebung lässt sich

der Feinanteil zu Kompost weiter verarbeiten.

Das abgesiebte Mittelkorn kann aufgrund seiner Korngröße in dafür vorgesehenen Holzheizan-

lagen als Brennstoff eingesetzt, das Überkorn muss vorher meist einer Nachzerkleinerung un-

terzogen werden. Erfolgt die Absiebung zeitgleich mit der Zerkleinerung des Grünschnitts, muss

der Brennstoff oftmals noch nachtrocknen. Schließt sich jedoch nach der Zerkleinerung und

damit vor der Absiebung eine Lagerzeit an, werden bereits nach der Separierung relativ niedri-

ge Wassergehalte erreicht, die den Einsatz als Brennstoff zulassen.
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Abb. 9: Einfluss des Wassergehaltes (Laub- und Nadelholz) auf die Höhe des Heizwertes

In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass Holz im frischen Zustand einen Wassergehalt von

mindestens 50 % aufweist, der bereits durch eine Zwischenlagerung der unaufbereiteten Mate-

rialien unter Feldbedingungen deutlich sinkt. Mit der Reduktion des Wassergehaltes steigt zu-

gleich der Heizwert des Brennstoffs an. Damit der fertige Brennstoff ohne Qualitätseinbußen

gelagert werden kann, darf dieser einen Wassergehalt von maximal 35 % aufweisen, da sonst

die Gefahr von Selbsterhitzung und Schimmelbildung besteht.

Die Aufbereitung von Grüngut zur Nutzung eines Teilstroms für die thermische Verwertung ist

insgesamt aufwendiger und verursacht dementsprechend höhere Kosten im Vergleich zur direk-

ten Grüngutverwertung. Gleichzeitig lassen sich jedoch auch Erlöse für den Brennstoff oder das

kompostierte Feinmaterial in Anrechnung bringen.

3.3 Hydrothermale Carbonisierung (HTC)

Um Biomassen in sog. Biokohle zu überführen, wird derzeit für kleine Mengen die Hydrotherma-

le Carbonisierung praktiziert. Die HTC ist ein chemisches Verfahren zur einfachen und hoch

effizienten Herstellung von Braunkohle, Synthesegas, flüssigen Erdölvorstufen und Humus aus

Biomasse unter Freisetzung von Energie. Der Prozess ahmt die in der Natur in Millionen von

Jahren ablaufende Braunkohleentstehung innerhalb weniger Stunden technisch nach (FNR,

2010).

Bei diesem Verfahren können unterschiedliche Biomassen mit verschieden hohen Wasserge-

halten im wässrigen Medium unter Druck und in Gegenwart von höheren Temperaturen
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(180-230 °C) carbonisiert werden. Ist dieser Verfahrensabschnitt abgeschlossen, erfolgt die

Separierung der Biokohle aus dem wässrigen Medium.

Abb. 10: HTC-Prozess vereinfacht dargestellt.

Relativ unproblematisch lassen sich holzige Biomassen carbonisieren. Sie müssen jedoch für

den Carbonisierungsprozess zunächst in die flüssige Phase überführt werden. Bei biogenen

Reststoffen, die ohnehin schon sehr hohe Wassergehalte aufweisen, sind bereits die Aus-

gangsbedingungen für den Prozessablauf vorhanden. Badoux (2011) hält daher die hydrother-

male Carbonisierung von nassen biogenen Reststoffen für sinnvoll.

Das Verfahren der Carbonisierung wurde bereits mit verschiedenen Biomassequalitäten meist

erfolgreich durchgeführt. Allerdings handelte es sich bei vielen praktizierten Prozessabläufen

um relativ klein dimensionierte Versuchsvorhaben, nicht wenige nur im Labormaßstab. Erst in

letzter Zeit wurden wenige größer dimensionierte Anlagen eingesetzt, um Erfahrungen mit hö-

heren Durchsätzen von Biomassen, z. T. aber auch mit sehr unterschiedlichen Biomassequali-

täten zu generieren.

Am Standort Morbach soll auf der Grundlage der Stoffkreislaufführung eine Anlage zur Produk-

tion von künstlicher Schwarzerde – mit den besonderen Eigenschaften (Nährstoffgehalte, Was-

serhaushalt) wie die der Terra preta des Amazonasgebietes – errichtet werden. Unmittelbar an

diesem Standort sollen die verschiedenen, besonders wertvollen Komponenten für das

Schwarzerde-Produkt hergestellt werden. Dazu gehört auch die Erzeugung von Biokohle, die

Bestandteil der Schwarzerde sein wird. Möglicherweise können Biomassen, wie sie in Form von

Grüngut im Umfeld anfallen, als Rohstoffe für die Biokohleerzeugung eingesetzt werden.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die hydrothermale Carbonisierung ein Verfahren ist, mit dem

viele Biomassearten in Biokohle überführt werden können. Genaue Aussagen über den wirt-

schaftlichen Betrieb und die ökobilanzielle Bewertung des Verfahrens mit unterschiedlichen

Inputstoffen sowie Erfahrungen mit großtechnisch arbeitenden Anlagen stehen jedoch noch

aus.

Eine Bewertung der alternativen Verwertungsoptionen für die biogenen Stoffströme im

ZV RegAb erfolgt in Kapitel 5.
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4 Biogene Stoffströme im ZV RegAb – Ist-Zustand

Als Grundlage für differenzierte Bewertungen und darauf aufbauenden Planungen sind die vor-

handenen relevanten Basisdaten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im ZV RegAb zur

Verfügung gestellt und je nach Bedarf aufbereitet worden.

Für die Erhebung weiterer Biomassenströme wurden z. T. intensive Umfragen durchgeführt.

Allerdings blieben hierbei die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, was weniger an dem

eher verhaltenen Rücklauf der Umfragebögen als den fehlenden Datenbeständen lag.

Gleiches gilt für die Daten über Kosten der Erfassung bzw. Aufbereitung von biogenen Reststof-

fen. Während Daten über Kostenbudgets von kommunal erfasstem Grüngut meist verfügbar

waren, zeigten sich bei Kostendaten anderer biogener Stoffströme deutlichere Lücken hinsicht-

lich der Erfassung.

4.1 Grüngut und Bioabfälle – Aufkommen, Qualitäten, Erfassung,
Aufbereitung, Verwertung und Behandlungskosten

Im Folgenden wird zunächst auf die jährlich erfassten Grüngutmengen im ZV RegAb eingegan-

gen, um dann die Qualitäten zu bewerten. Im Bereich der Erfassung werden auch die Grüngut-

sammelplätze als „Haupterfassungsstrukturen für das Grüngut“ näher betrachtet. Es folgen die

Darstellungen der Grüngutaufbereitung und -verwertung, bevor auf die Behandlungskosten für

Grüngut bei den Mitgliedern des ZV RegAb eingegangen wird.

4.1.1 Aufkommen an Grüngut und Bioabfällen

Die Ermittlung des Grüngutaufkommens kann an Hand vom Aufmaß eines Haufwerks – Materi-

al wie bei Anlieferung abgelegt – geschehen. Da in der Regel Haufwerke sehr locker gelagert

sind, ist ein Aufmaß mit einer relativ hohen Fehlerquelle belastet. Eher geeignet sind Aufmaße

des zerkleinerten Materials, wobei der Zeitpunkt des Aufmaßes von Wichtigkeit ist: Zu berück-

sichtigen ist, dass natürliche Materialsetzungen zu Volumenreduzierungen führen. Ist das Auf-

maß bekannt, kann nach Ermittlung von Schüttdichten und Multiplikation mit dem Volumen des

Schreddergutes das Gewicht relativ zuverlässig ermittelt werden.

Die Aufkommensmenge an Grüngut, die derzeit im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb erfasst

wird, liegt bei 55.910 Mg pro Jahr. Im Rückblick auf vergangene Jahre (ab 2006) hat das jähr-

lich erfasste Grüngutaufkommen stets zugenommen, sodass, je nach verfügbaren Datenbe-

stand, die höchsten Mengen 2009 bzw. 2010 erreicht wurden. Davon ausgehend, dass sich die

Mengen auf einem ähnlich hohen Niveau halten werden, wurden als Datengrundlage die Men-

gen von 2009 gewählt, da für dieses Jahr Daten von allen Mitgliedern des ZV RegAb vorliegen.

Die Bildung des Mittelwertes als Grundlage für Berechnungen zu wählen, wäre aufgrund der

deutlichen Aufkommenssteigerung nicht zielführend gewesen.

Bedingt durch die mit einbezogenen Mengen der Kompostierungsanlage Mertesdorf mit über

8.600 Mg entfällt auf den ZV A.R.T. Trier ein Anteil von 44,3 %, auf den Landkreis Bernkastel-
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Wittlich 31,2 %, auf den Landkreis Bitburg-Prüm 14,9 % und auf den Landkreis Vulkaneifel ein

Anteil von 9,6 %. Die tatsächlichen Mengen sind in Abb. 11 dargestellt.

Abb. 11: Jährliches Aufkommen an Grüngut und

Abb. 12: Pro-Kopf-Aufkommen erfasster Grüngu

im Vergleich zum Landesdurchschnitt

e
Bioabfäll
Bioabfall im ZV RegAb

t-/Bioabfallmengen im ZV RegAb
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Innerhalb des ZV RegAb gibt es nur im Landkreis Vulkaneifel eine Getrennterfassung von Bio-

abfall, wobei dort eine Menge von 4.600 Mg anfällt.

Werden die erfassten Grüngutmengen auf die jeweilige Einwohnerzahl der Landkreise bezo-

gen, ergeben sich beim Grüngut Pro-Kopf-Aufkommen zwischen 87 (Lk Vulkaneifel) und 156 kg

pro Jahr (Lk Bernkastel-Wittlich). Zwischen diesen Werten liegen die jährlichen Grüngutauf-

kommen pro Einwohner im Landkreis Bitburg-Prüm (88 kg) und im Gebiet des ZV A.R.T. Trier

(101 kg), wobei letzterer die Stadt Trier bzw. den Lk Trier-Saarburg widerspiegelt und dement-

sprechend auch eine hohe Einwohnerzahl in Anrechnung zu bringen ist.

Aufgrund von einigen detaillierten Datensätzen einzelner Verbandsmitglieder im ZV RegAb ließ

sich das monatliche Grüngutaufkommen in relativen Anteilen vom Jahresaufkommen berech-

nen. Für die nachfolgende Abbildung wurden die prozentualen Anteile mit dem jährlichen Grün-

gutaufkommen in Beziehung gesetzt. Dabei wird besonders deutlich, dass während der Vegeta-

tionsperiode von April bis Oktober (s. Abb. 13) mit Abstand die meisten Grüngutmengen anfal-

len. Die aufsummierte Gesamtmenge entspricht fast ¾ des Jahresaufkommens.

Abb. 13: Errechnetes monatliches Grüngutaufkommen im ZV RegAb

4.1.2 Qualitäten

Die qualitative Zusammensetzung von Grünschnitt ist von mehreren Faktoren abhängig. Zum

einen können es Vorgaben seitens der Verbandsmitglieder sein, die bestimmte Grüngutmateria-

lien ausschließen, z. B. frischen Rasenschnitt. Zum anderen gibt es auch Annahmebegrenzun-

gen hinsichtlich der maximalen Dimensionierung von holzigem Grüngut, insbesondere den

Durchmesser betreffend (Abb. 14). Danach dürfen stammartige Hölzer, je nach Region eines

Verbandsmitglieds, bis zu einem Durchmesser von 10 cm, 15 cm bzw. 20 cm angeliefert wer-

den.
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Neben den unterschiedlichen Aufkommensmengen während des Jahres ist auch auf die ver-

schiedenartige Grüngutzusammensetzung hinzuweisen. Wie Ergebnisse von Praxisversuchen

gezeigt haben, handelt es sich beim Grüngut um überwiegend holzige Materialien, die bei Pfle-

ge- bzw. Rückschnitten anfallen.

Abb. 14: Annahmebegrenzung für Grüngut hinsichtlich des Durchmessers im ZV RegAb

Dabei kann es sich um feinastiges Material (z. B. Heckenschnitt), um etwas stärkeres Astmate-

rial (Baumschnittmaßnahmen) oder um stämmige Holzqualitäten, vornehmlich von Aushiebs-

maßnahmen von Gehölzen stammend, handeln.

Abb. 15: Aus dem Gartenbereich entnommener Zierbaum
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Außerdem ist auch eine qualitative Unterscheidung zwischen Winter- und Sommermaterial

sinnvoll. Beim Wintermaterial ist der Holzanteil am höchsten, da im Winterhalbjahr schwer-

punktmäßig stärkere Rückschnitte an Gehölzen erfolgen. Krautige Pflanzenreste sind kaum

beigemischt, meist stammen die geringen Anteile aus gartenbaulichen Pflegemaßnahmen im

Herbst. An leicht umsetzbarer Organik können zu dieser Zeit auch Laubmengen den Grüngut-

sammelplätzen angedient werden. Da im Winterhalbjahr weniger Grüngut anfällt, strecken sich

meist auch die Termine für die Materialaufbereitung. Oftmals vergehen einige Wochen bis zur

Zerkleinerung des Grünguts. In dieser Zeit sinken die Wassergehalte der Grüngutmaterialien, je

nach Witterung, bedingt durch natürliche Trocknung z. T. erheblich.

Abb. 16: Angedientes Grüngut (Sommermaterial) mit z. T. abgetrockneter Biomasse

Den Grüngutmaterialien, die während des Sommers den Sammelstellen angedient werden, sind

oftmals Rasenschnitt, aber auch andere krautige Pflanzenabfälle beigemischt. Sehr frische Ma-

terialien dieser Kategorie haben sehr hohe Wassergehalte (> 80 %), angewelkt jedoch deutlich

weniger. Auch die holzigen Materialien, die den Hauptanteil des Grünguts ausmachen, zeich-

nen sich aufgrund des Pflanzenwachstums durch hohe Wassergehalte (~ 50 %) aus. Schnitt-

materialien aus der Heckenpflege besitzen ebenfalls höhere Wassergehalte als der Hecken-

schnitt, der im Winterhalbjahr anfällt. Ausgesprochene Trockenperioden im Sommer können

während der Grüngutzwischenlagerung auf den Sammelplätzen dazu beitragen, dass die Mate-

rialien bis zur Zerkleinerung auf natürlichem Wege abtrocknen.

Auf den Grüngutsammelplätzen des Landkreises Bitburg-Prüm erfolgt meist ein Trennung von

holzigen und krautigen Materialien, was für eine alternative Verwertung besonders förderlich ist.

4.1.3 Erfassung – Grüngutsammelplätze

Die Haupterfassung des Grünguts im ZV RegAb vollzieht sich über Grüngutsammelplätze, die

sich meist bei oder in unmittelbarer Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben befinden. Die
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Platzbetreuenden sind in der Regel zuständig für die Grünguterfassung, die Anforderung der

Zerkleinerungstechnik, die Ausbringung des aufbereiteten Grünguts sowie für die Platzpflege.

In der Regel werden die Grüngutmaterialien von Privaten, je nach Einschränkungsoption auch

von Gewerbebetrieben, angedient. Bei einzelnen Verbandsmitgliedern werden Haussammlun-

gen unterschiedlicher Intensität durchgeführt, zu denen auch die Erfassung von Weihnachts-

bäumen oder von gebündeltem Gehölzschnitt gehört.

Ab

m
Entsorgungszentru
)

Energetische Grüngut-
verwertung
(ORC-Anlage Binsfeld
32

b. 17: Verteilung der Grüngutsammelplätze im ZV RegAb und ihre Kapazitätsgröße.

Durchsatzmengen
der Sammelplätze:

> ~ 1.000 Mg/a
500-1.000 Mg/a

< 500 Mg/a
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Die 81 im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb vorhandenen Sammelplätze teilen sich wie folgt

auf die Verbandsmitglieder auf (Abb. 18), wobei die Kompostierungsanlage Mertesdorf als zu-

sätzliche Sammelstelle gewertet werden kann:

Abb. 18: Anzahl der Grüngutsammelplätze im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb

Differenzieren lassen sich die Grüngutsammelplätze hinsichtlich ihrer jährlichen Durchsatzmen-

ge. Dabei erscheinen folgende Größenkategorien als sinnvoll:

- > ~1.000 Mg/Jahr

- 500 – ~ 1.000 Mg/Jahr

- < 500 Mg/Jahr

Da einige Grüngutsammelplätze fast 1.000 Mg an jährlicher Durchsatzmenge haben, wurden

diese der nächst höheren Kategorie (> 1.000 Mg/a) zugeschlagen. Insgesamt zeigt sich, dass

18,5 % aller Sammelplätze (15) der Kategorie mit den höchsten jährlichen Durchsatzraten zu-

zuordnen sind. Sowohl im Landkreis Bernkastel-Wittlich als auch im Bereich des ZV A.R.T. sind

Sammelplätze der mittleren Kategorie (500-1.000 Mg/a)häufiger vertreten. Bei über die Hälfte

aller Sammelplätze (44) handelt es sich um kleinere, die einen Jahresdurchsatz an Grüngut von

weniger als 500 Mg/Jahr haben.
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Abb. 19: Anzahl der Grüngutsammelplätze im Zuständigkeitsbereich der Verbandsmitglieder

des ZV RegAb differenziert nach Höhe der jährlich erfassten Grüngutmenge

Nach Einordnung der Sammelplätze in Kategorien bezüglich ihres Jahresdurchsatzes stellt sich

die Frage, welche jährlichen Gesamtmengen an Grüngut in der jeweiligen Durchsatzmengen-

Kategorie anfallen; Abb. 20 gibt darüber Auskunft.

Abb. 20: Jährliche Gesamtmengen an Grüngut in der jeweiligen Durchsatzmengen-Kategorie
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Hierbei ergibt sich ein umgekehrtes Bild: Bei 18,5 % der Sammelplätze werden rd. 55 % der

innerhalb eines Jahres anfallenden Grüngutmaterialien erfasst. Damit ist die Bedeutung der

größten Sammelplätze, auch für mögliche Verwertungsalternativen, am höchsten.

4.1.4 Aufbereitung

Auf den Sammelplätzen erfolgen Aufbereitung und Zerkleinerung des Grünguts nach Bedarf:

Die jeweiligen Platzbetreuenden – meist handelt es sich hierbei um landwirtschaftliche Betriebs-

leiter – fordern das Zerkleinerungsaggregat beim zuständigen Maschinenring an, der wiederum

für die Ausschreibungsmodalitäten der Grüngutzerkleinerung zuständig ist.

Derzeit erfolgt auf den Sammelplätzen des ZV RegAb in der Regel nur eine Zerkleinerung der

Materialien. Das Zerkleinerungsaggregat – technisch betrachtet in der Regel ein Schnellläufer

(Schredder) – wird meist von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zu den einzelnen Sam-

melplätzen bewegt und durch diese auch beschickt. Nach der Zerkleinerung des Grünschnitts

erfolgt bis auf wenige Ausnahmen keine weitere Aufbereitung des Materials, es wird zeitnah in

der Landwirtschaft und Garten- oder Weinbau verwertet.

Die derzeitige Aufbereitung des Grünschnitts ist darauf ausgelegt, möglichst viel Feinmaterial zu

erzeugen, wobei der holzige Anteil möglichst fein aufgefasert wird, sodass er sich nach Aus-

bringung auf den Flächen in einem überschaubaren Zeitraum entweder zersetzt oder auch als

Erosionsschutz fungiert. In der Kompostierungsanlage Mertesdorf finden nach der Kompostie-

rung der Grünabfälle Absiebungen statt, die unterschiedliche Endprodukte entstehen lassen

und somit verschiedenartigen Absatz (z. B. Fertigkompost, Komposterden etc.) ermöglichen.

Zur Herstellung von Brennstoffen aus Grünschnitt ist es jedoch wichtig, dass die meist gering

dimensionierten Materialien nicht zusätzlich noch aufgefasert werden, sondern in Bruchstücken

bestehen bleiben. Das gebrochene Holz besitzt einen entsprechend größeren Querschnitt und

demzufolge einen deutlich besseren Heizwert. Um diese Eigenschaften der stärker dimensio-

nierten Grünschnittanteile zu erhalten, wurde die Aufbereitungstechnik detailliert im Kapitel

3.2.2 dargestellt.

4.1.5 Verwertung

Derzeit wird fast der gesamte anfallende Grünschnitt nach der Zerkleinerung stofflich verwertet

bzw. als Mulchmaterial eingesetzt, wie Abb. 21 zeigt.

Deutlich wird, dass nur 8 % (1.300 Mg) der jährlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich anfallenden

Grüngutmenge thermisch im Biomassekraftwerk Binsfeld (ORC-Anlage) eingesetzt werden. Rd.

700 Mg pro Jahr stammen aus dem Siebüberlauf der Kompostierungsanlage Mertesdorf und

werden ebenfalls thermisch verwertet. Bezogen auf die Gesamtmenge an Grüngut innerhalb

des ZV RegAb entspricht diese Verwertung einem Anteil von nur 3 %. Bei der stofflichen Ver-

wertung dominiert der Einsatz des aufbereiteten Grünguts auf landwirtschaftlichen Flächen. Hier

werden im Einzugsbereich der Verbandsmitglieder dennoch sehr unterschiedliche Verwer-

tungsquoten erreicht: Während im Gebiet des ZV A.R.T. nur 30 % in diese Verwertungsschiene



WITZENHAUSEN-INSTITUT Weiterentwicklung der stofflichen und energetischen Verwertung von Biomasse im ZV RegAb

36

gehen, ist der Anteil im Landkreis Bernkastel-Wittlich doppelt so hoch, im Landkreis Bitburg-

Prüm steigt er bis auf 80 % an und im stark ländlich geprägten Landkreis Vulkaneifel wird gar

die gesamte Grüngutmenge in der Landwirtschaft verwertet. Der Schwerpunkt der stofflichen

Verwertung im Weinbau liegt mit 20-25 % in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich bzw. Bitburg-

Prüm. Innerhalb des ZV A.R.T. werden in diesem Verwertungsbereich sogar fast 40 % einge-

setzt und fast ein Fünftel bei Maßnahmen des GaLa-Baus. Bei den meisten Mitgliedern des ZV

RegAb werden geringe Anteile an den Hobbygartenbau abgegeben.

Abb. 21: Verwertungsbereiche des Grünguts im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb

4.1.6 Kosten Grünguterfassung, -behandlung, -verwertung

Hinsichtlich der Kosten, die jedem ZV RegAb-Mitglied durch die separate Grünguterfassung

entstehen, müssen verschiedene Positionen bei der Zusammenstellung berücksichtigt werden.

Da seitens der ZV-Mitglieder jedoch der Umfang bzw. die Differenzierung der Kostenpositionen

nicht einheitlich festgelegt sind, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um reale

Vollkosten handelt. Von einigen ZV-Mitgliedern wurden beispielsweise jährliche Kostensummen

genannt, von anderen nur einzelne Kostenpositionen aufgezeigt.

Besonders ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass neben der Berücksichtigung der ein-

zelnen Kostenpositionen auch die Herleitung der aufbereiteten Grüngutmassen von Wichtigkeit

ist: Relativ niedrig angesetzte Schüttgewichte je Kubikmeter zerkleinerten Materials führen zu

geringeren Gesamt-Massewerten, jedoch zu höheren spezifischen Kosten je Tonne. Damit sind

die spezifischen Kosten, beginnend mit der Erfassung bis zur Verwertung von Grüngut, in den

Regionen der jeweiligen Verbandsmitglieder nicht uneingeschränkt vergleichbar.
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Besonders hingewiesen werden muss auf zwei Umstände, die bei der Kostenberechnung mit

berücksichtigt wurden:

- Bei der Anlieferung des Grünschnitts im Landkreis Bitburg-Prüm wird eine Trennung zwi-

schen holzigen Materialien und krautigem Grünschnitt vorgenommen, sodass bei den zwei

unterschiedlichen Materialqualitäten auch verschiedene Behandlungsintensitäten in die Be-

rechnung einfließen. Während der holzige Anteil aufbereitet wird, erfolgt beim krautigen

Grünschnitt meist keine Zerkleinerung, sondern die Ausbringung auf landwirtschaftlichen

Flächen.

- Im ZV A.R.T. wird neben den Grüngutsammelstellen auch die Kompostierungsanlage in

Mertesdorf betrieben. Die Mengen bei der Kompostierung eingesetzten Materialien wurden

dem Gesamtaufkommen im ZV RegAb zugerechnet. Auch wenn durch die Kompostierung

eine andere als im ZV RegAb übliche Grüngutbehandlung (Verfahren, bauliche und techni-

sche Infrastrukturen) praktiziert wird, wird der sich in diesem Bereich ergebende Kostenauf-

wand in der Gesamtbetrachtung eingerechnet.

Im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb werden pro Jahr rd. 1,3 Mio. EUR für den „Grüngut-

Bereich“ ausgegeben. In diesem Betrag sind Ausgaben für Maßnahmen enthalten, die Erfas-

sung, Zerkleinerung, Ausbringung sowie Entgelte für Platzmiete, -pflege oder gezahlte Provisi-

onen beinhalten. Erlöse hingegen sind nur in geringem Umfang anrechenbar.

Abb. 22: Kosten für die Grüngutbehandlung und -verwertung im Zuständigkeitsbereich der

Verbandsmitglieder des ZV RegAb

Für die Grüngutbehandlung bzw. -verwertung müssen im ZV RegAb durchschnittlich 23,38 EUR

pro Tonne Grüngut aufgewendet werden. Die geringsten Kosten fallen im ZV A.R.T. mit

19,74 EUR/Mg (Einbeziehung von Erlösen) an, es folgt der LK Bernkastel-Wittlich mit
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21,68 EUR/Mg), dann der Landkreis Bitburg-Prüm (29,99 EUR/Mg). Die höchsten Kosten erge-

ben sich mit 38,48 EUR/Mg im LK Vulkaneifel, wo fast alle Kostenpositionen auf einem höheren

Niveau angesiedelt sind.

4.2 Erschließung weiterer Biomassen-Potenziale

Im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb fallen noch andere Biomassen an, die im Folgenden

kurz aufgezeigt werden. Dabei ist anzumerken, dass nicht zu allen Biomassen entsprechende

Datensätze verfügbar sind, die eine genaue Darstellung der Mengen erlauben.

Bei den weiteren Biomassestoffströmen handelt es sich um

- rein biogene Materialien, die in der Regel im frischen Zustand anfallen (z. B. Materialien aus

der Landschaftspflege)

- biogene Materialien, die bearbeitet bzw. behandelt wurden und als Abfälle zu deklarieren

sind (z. B. Altholz)

- Siedlungsabfälle mit biogenen Anteilen: Restabfall, Klärschlamm

4.2.1 Biomassen aus der Landschaftspflege

Biomassen aus der Landschaftspflege fallen im Winterhalbjahr fast ausschließlich als holzige

Materialien an, im Sommerhalbjahr hingegen sind sie meist krautig bzw. grasartig, zu geringen

Anteilen auch holzartig.

4.2.1.1 Verkehrsbegleitgrün

Maßnahmen am Straßenbegleitgrün mit der Zielsetzung, Gehölze entlang der Straßen zu-

rückzuschneiden, Gehölzstreifen zu durchforsten oder Gehölze auf den Stock zu setzen, wer-

den in der Regel im unbelaubten Zustand ausgeführt. Die Intensität einer Maßnahme und der

Pflegeturnus richten sich nach der Wüchsigkeit der Gehölze bzw. nach deren Alter und Entwick-

lungszustand. Maßnahmen am krautigen Straßenbegleitgrün werden im Sommerhalbjahr

durchgeführt. Im Gegensatz zu den holzigen Materialien verbleibt das krautige Schnittgut meist

am Anfallsort.

Im Rahmen dieser Studie wurden die Landesbetriebe Mobilität Gerolstein und Trier kontaktiert,

um vor allem über anfallende holzige Pflegematerialien Auskunft zu erhalten. Der LBM Gerol-

stein, der für die Landkreise Vulkaneifel und Bitburg-Prüm zuständig ist, beziffert die jährliche

Menge an Holzhackschnitzeln, die bei Pflegeschnitten anfallen mit rd. 3.500 Schüttkubikmetern.

Von dieser Menge wird ca. ein Drittel bereits in Holzheizanlagen (Grund- und Hauptschule Kyll-

burg, Straßenmeisterei Kyllburg) genutzt, die verbleibenden zwei Drittel werden entsprechend

weiter vermarktet.
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Der LBM Trier weist zwar darauf hin, dass Pflegemaßnahmen jährlich durchgeführt werden und

ein gewisser Anteil vermarktet wird, ihm stehen jedoch keine Daten hinsichtlich der Aufkom-

mensmengen zur Verfügung.

Am Schienenbegleitgrün werden ebenfalls Pflegemaßnahmen durchgeführt, jedoch sind für

eine bestimmte Region keine differenzierten Datensätze hinsichtlich des Mengenaufkommens

an Pflegematerialien verfügbar. Nach Auskunft der DB Fahrwegdienste sind die Hauptpflege-

maßnahmen am Schienenbegleitgrün in den letzten Jahren durchgeführt wurden, sodass in

Zukunft nur von relativ geringem Aufkommen an Pflegematerialien ausgegangen werden kann.

4.2.1.2 Gewässerbegleitgrün

Bei Pflegemaßnahmen am Gewässerbegleitgrün (z. B. Aushieb von Erlen, Weiden etc.), die

während des Winterhalbjahrs stattfinden, handelt es sich eher um vereinzelte Maßnahmen, die

dann meist von den jeweiligen Grundstücksanliegern durchgeführt werden. Da das anfallende

Holz häufig als Brennholz genutzt wird, sind keine Daten über Aufkommensmengen verfügbar.

4.2.1.3 Materialien aus der Offenland-Pflege

Bei den Maßnahmen im Bereich der Offenland-Pflege ist, ähnlich wie beim Straßenbegleitgrün,

zu unterscheiden zwischen jenen, die an Gehölzen bzw. Gehölzbeständen (z. B. Feldholzin-

seln, Gehölze an Wegrändern) stattfinden oder solchen, bei denen krautige Materialien (Mähen

von Wegerändern, Naturschutzflächen etc.) anfallen. Bei anfallenden holzigen Pflegemateria-

lien werden heutzutage stärkere Dimensionen gerne als Brennholz genutzt, Astmaterialien in

der Regel zerkleinert und vor Ort auf den Flächen belassen oder zur Zwischenlagerung zu an-

deren Plätzen verbracht.

In einer Umfrage, die den Verbandsgemeinden im ZV RegAb zugeleitet wurde, um Näheres

über Aufkommensmengen an holzigen und krautigen Materialien, die während des Jahres an-

fallen, zu erfahren, waren die Ergebnisse aus den Rückläufen sehr unterschiedlich: Während

sich im Zuständigkeitsbereich des ZV A.R.T. zwischen 2.500 und 3.000 m3 holziges Haufwerk

errechnen lassen, erreichen die Aufkommensmengen innerhalb der anderen Landkreise, sofern

überhaupt Daten zur Verfügung gestellt werden konnten, nur einen Bruchteil der genannten

Menge. Sehr häufig sind es Kleinmengen, die in den Regionen verstreut anfallen. Die Unregel-

mäßigkeit der durchzuführenden Maßnahmen wirkt erschwerend für eine mögliche Zusammen-

führung der Pflegematerialien.

4.2.2 Abfallstoffströme mit unterschiedlich hohem biogenen Anteil

Andere Abfallströme, die großenteils aus den Siedlungsbereichen stammen, weisen unter-

schiedlich hohe biogene Anteile auf und sind von verschiedenartiger Konsistenz.

4.2.2.1 Restmüll

Restmüll, der von Haushalten stammt, besitzt einen biogenen Anteil, dessen Umfang häufig in

besonderer Abhängigkeit davon steht, ob in einer Region Bio- oder Grünabfälle getrennt erfasst
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werden oder nicht. Bei einer vorhandenen Getrennterfassung von biogenen Abfällen liegt der

biogene Anteil im Restabfall meist niedriger als ohne eine separate Erfassung.

Die im Jahr 2007 in Betrieb gegangene MBT Mertesdorf behandelt alljährlich rd. 123.000 Mg

Restmüll, die gut zur Hälfte aus der Region Trier (ZV A.R.T.) stammen. Der verbleibende Anteil

setzt sich zusammen aus den Restmüllmengen der drei anderen Verbandsmitglieder des ZV

RegAb, die anteilsmäßig zwischen 10 und 22 % zum Restmüllaufkommen beitragen.

In Kapital 8 werden Möglichkeiten zur Konzepterweiterung für den Biomasseanteil aus der MBT

Mertesdorf aufgezeigt und somit wird näher auf die Restmüllthematik eingegangen.

4.2.2.2 Altholz

Im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb fallen jährlich rd. 16.400 Mg Altholz an, die hauptsäch-

lich über Holsysteme erfasst werden. Die Mengen können den Altholzkategorien I-III zugeord-

net werden.

Abb. 23: Erfasste Altholzmengen im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb

Die anfallenden Altholzmengen werden meist thermisch verwertet. Die derzeitigen Entsor-

gungspreise liegen zwischen 15,50 und 22,50 EUR/Mg.

4.3 Bewertung der Ist-Situation der betrachteten Stoffströme

Die meisten biogenen Stoffströme werden gegenwärtig einer Verwertung zugeführt, wie dies

auch das geltende Abfallrecht vorsieht. Dies bedeutet allerdings nicht, dass alle derzeitigen
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Verwertungen als hochwertig einzustufen sind. Grundsätzlich müssen sie hinsichtlich ihrer Her-

kunft und ihrer Qualitäten differenziert betrachtet werden.

Was die Herkunft der Biomasse betrifft, ist zu unterscheiden, ob sie im Zuständigkeitsbereich

des ZV RegAb oder Dritter verfügbar ist. Im ersten Fall haben die Verbandsmitglieder des ZV

RegAb unmittelbar Zugriff auf die biogenen Stoffströme. Damit lassen sich mittel- bis langfristig

kalkulierbare Mengenpotenziale für alternative Verwertungsoptionen aufzeigen, womit sich auch

die künftige Situation hinsichtlich anfallender Kosten sicherer darstellen lässt. Im Gegensatz

dazu können Stoffstrommengen, die dem Zuständigkeitsbereich Dritter unterliegen, zwar auch

Mengenpotenziale für eine entsprechend favorisierte Verwertung darstellen, jedoch besteht

hierbei keine direkte Zugriffsmöglichkeit. Dies bedeutet, dass entsprechende Biomassen (z. B.

Landschaftspflegematerialien) bezüglich Mengen limitiert oder auch nur für einen eingeschränk-

ten Zeitraum zur Verfügung stehen können. Somit ist es sinnvoll, solche Biomassenströme zu-

nächst nicht in eine Verwertungsmatrix mit einzubeziehen. Sie können künftig dennoch den

alternativen Verwertungswegen gleichartiger biogener Materialien zugeführt werden, sofern sie

verfügbar sind.

Was die Qualität von biogenen Stoffströmen betrifft, können vielfältige Differenzierungen vorge-

nommen werden. Dazu gehören beispielsweise:

 Stoffstrom rein oder vermischt (z. B. Grünschnitt – Klärschlamm, Restmüll)

 Natürlich belassen / behandelt (z. B. Baum-/Strauchschnitt – Altholz)

 Unterschiedliche Wassergehalte (z. B. holzige Materialien – Bioabfall)

Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen die Heterogenität der im ZV RegAb anfallenden bio-

genen Stoffströme. Bei einigen Stoffströmen ist davon auszugehen, dass die derzeitige Verwer-

tung bereits als relativ hochwertig einzustufen ist (z. B. Altholzverwertung, biogener Anteil im

Restmüll). Zugleich wird auch deutlich, dass die einzelnen Stoffströme nicht ohne Weiteres

vermischt werden können (z. B. Grüngut und Bioabfälle), was die Art die Behandlung, aber

auch die Verwertung deutlich einschränken würde.

Bei einzelnen Biomassen, insbesondere beim Grüngut, stellt sich die Frage, ob eine Auswei-

tung des Erfassung sinnvoll wäre oder möglicherweise auch wenig frequentierte Sammelstellen

entbehrlich wären.

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Anzahl der Sammelplätze zu erhöhen, um die

Erfassung der Grünschnittmaterialien steigern zu können. Allerdings wäre hierbei zielführend,

entsprechend hohe Mengen auf den neu anzulegenden Sammelplätzen zu generieren, damit

die nachgelagerte Aufbereitung einen möglichst hohen Effizienzgrad erfährt.
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5 Bewertung alternativer Verwertungsoptionen der
betrachteten Stoffströme

Die betrachteten Stoffströme werden anhand alternativer Verwertungsoptionen wie thermische

Nutzung (Verbrennung), Vergärung und Hydrothermale Carbonisierung bewertet. Vor dem Hin-

tergrund einer novellierten Bioabfallverordnung, auf deren rechtlicher Grundlage eine Hygieni-

sierung für Grünabfälle notwendig werden könnte, wird auch das Verfahren der Kompostierung

mit in die Betrachtung einbezogen.

5.1 Grüngut

Das im ZV RegAb anfallende Grüngut besteht aus holzigen und krautigen Materialien sowie

mineralischen Bestandteilen. Die bisherige stoffliche Verwertung ohne Hygienisierung, bei der

geschreddertes Material auf landwirtschaftlichen und weinbaulich genutzten Flächen ausge-

bracht wird, ist eher unbefriedigend, da die Nährstoffgehalte im Holz äußerst gering sind und

somit eine Aufwertung des Nährstoffpotenzials im Boden kaum gegeben ist. Zudem verläuft die

Zersetzung des Holzes im Boden relativ langsam, da holzabbauende Pilzarten, wie sie in Wäl-

dern vorzufinden sind, meist fehlen. Dagegen können die im Grüngut befindlichen Anteile krau-

tiger Materialien gut im Boden umgesetzt werden.

Die alternativen stofflich-energetischen Verwertungsoptionen für das Grüngut müssen in jedem

Fall differenziert betrachtet werden:

 Holziger Anteil:

o Eignet sich nach Erreichen niedriger Wassergehalte gut für eine thermische

Verwertung.

o Kann aufgrund hoher Ligninanteile und fehlender Biogasproduktion nicht in Ver-

gärungsanlagen eingesetzt werden.

 Krautiger Anteil:

o Eignet sich wegen der biochemischen Zusammensetzung nicht für die thermi-

sche Verwertung (Schlackebildung).

o Könnte nur im quasi-frischen Zustand und als reines Material in der Vergärung

eingesetzt werden – meistens ist dies jedoch bereits verwelkt oder angefault und

daher für die Biogasproduktion nicht mehr geeignet.

o Häufig sind mineralische Anteile anhaftend.

Es wird deutlich, dass die Materialzusammensetzung des Grünguts (holziger, krautiger Anteil,

mineralische Bestandteile) eine entsprechende Heterogenität aufweist, die eine rein energeti-

sche Verwertung des Materials – entweder in der Vergärung oder zur thermischen Nutzung –

mit der bisherigen Aufbereitungsqualität nicht erlaubt. Um den holzigen Anteil für eine thermi-

sche Verwertung nutzbar zu machen, sind Aufbereitungen des Grünguts, wie sie in Kap. 3.2.2
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beschrieben werden, notwendig. Für die Nutzung krautiger Materialien im Bereich der Vergä-

rung wäre eine Separierung geeigneten Materials bereits bei Anlieferung sinnvoll.

Die Hydrothermale Carbonisierung ist grundsätzlich für die Behandlung des Grünguts geeignet.

Da Erfahrungen mit Anlagen, die praxisrelevante Jahresdurchsatzmengen bewältigen können,

jedoch nicht ausreichend verfügbar sind und belastbare betriebswirtschaftliche Kenndaten nicht

gegeben sind, kann dieses Verfahren z. Zt. noch nicht empfohlen werden.

Möglicherweise wird am Standort Morbach die Produktion von künstlicher Schwarzerde stattfin-

den. Dazu soll der notwendige Anteil an Biokohle ebenfalls vor Ort erzeugt werden. Inwieweit

möglicherweise ein Teil des erfassten Grünguts als Rohstoff dienen könnte, wird sich im Rah-

men der vorbereitenden Planung zeigen.

Im Falle einer Hygienisierungsnotwendigkeit der Grünabfälle auf der Grundlage einer novellier-

ten BioabfV (in der noch gültigen Fassung sind Grünabfälle von der Hygienisierungspflicht be-

freit) können diese mit der bisherigen Zerkleinerungstechnik aufbereitetet werden, sofern sie

rein stofflich verwertet werden sollen. Daneben wäre auch die Ausschleusung holziger Materia-

lien zur thermischen Verwertung denkbar, wobei nur das separierte Feinmaterial einer Hygieni-

sierung zugeführt würde. In beiden Fällen ist jedoch die Errichtung rechtskonformer baulicher

Anlagen notwendig.

5.2 Bioabfälle

Die nur im Landkreis Vulkaneifel erfassten Bioabfälle in einer Größenordnung von 4.600 Mg

werden in externen Kompostierungsanlagen behandelt. Inwieweit die aufgezeigten Verwer-

tungsoptionen auf Bioabfälle anwendbar sind, wird im Kapitel 9 näher ausgeführt.

5.3 Biomassen aus der Landschaftspflege

In der Landschaftspflege anfallende Biomassen sind häufig holziger Natur und lassen sich mit

dem Stand der Technik unproblematisch aufbereiten und einer thermischen Verwertung zufüh-

ren. Häufig entscheidet die Höhe anfallender Materialmassen aus dem Rückschnitt oder der

Durchforstung von Gehölzgruppen (Straßenbegleitgrün, Feldgehölzpflege), ob eine höherwerti-

ge Nutzung der Materialien (thermisch) sinnvoller ist als das Belassen zerkleinerter Biomassen

vor Ort.

Krautige Biomassen aus der Landschaftspflege (Straßenbegleitgrün, Rasenschnitt, Mahd auf

Naturschutzflächen etc.) lassen sich in frischem Zustand oder in silierter Form in einer Vergä-

rungsanlage einsetzen, sofern eine ausreichend gute Qualität für die Biogasproduktion gegeben

ist, was wiederum vom Schnittzeitpunkt der Biomassen abhängig ist: Bei spätem Schnitt (Hoch-

sommer, Spätsommer) ist der Ligningehalt der krautigen Biomasse relativ hoch und somit der

Biogasertrag in einer Vergärungsanlage eher gering – folglich weniger empfehlenswert.
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Auch für Biomassen der Landschaftspflege ist die Hydrothermale Carbonisierung anwendbar,

jedoch aus vorgenannten Gründen (mangelnde Erfahrungen großtechnischer Umsetzungen,

unzureichende betriebswirtschaftliche Kenndaten) nicht empfehlenswert.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Biomassen aus der Landschaftspflege (Straßenbe-

gleitgrün, Feldgehölzpflege, Flächenmahd) nicht unter den Bereich der kommunalen Entsor-

gungspflicht fallen und somit kein unmittelbarer Zugriff auf die Biomassen besteht.

5.4 Abfallströme mit unterschiedlich hohem biogenen Anteil

In den folgenden Stoffströmen ist nicht nur der biogene Anteil unterschiedlich hoch, sondern

auch hinsichtlich seiner Qualitäten ist eine differenziertere Beurteilung notwendig. Grundsätzlich

ist daher anzumerken, dass eine Vermischung mit den vorhergehenden betrachteten Stoffströ-

men für eine eventuelle gemeinsame Verwertung nicht in Betracht gezogen wird.

5.4.1 Restmüll

Der in den Landkreisen des ZV RegAb erfasste Restmüll wird in der MBT Mertesdorf behandelt.

Inwieweit sich alternative Behandlungs- und Verwertungsoptionen bezüglich des biogenen An-

teils ergeben wird Hauptkapitel 10 näher beleuchtet.

5.4.2 Altholz

Die derzeit anfallenden Altholzmengen in Höhe von 16.400 Mg pro Jahr werden überwiegend

einer thermischen Verwertung zugeführt, womit bereits eine relativ hochwertige Nutzung gege-

ben ist. Inwieweit sich beispielsweise A1-Hölzer für eine stoffliche Nutzung statt einer thermi-

schen Verwertung separieren ließen, müsste konkret geprüft werden.
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6 Varianten für die künftige Verwertung des Grünguts

Innerhalb der folgenden Varianten wird nur auf den Stoffstrom „Grüngut“ Bezug genommen. Da

die unter Kap. 4.2.1 aufgeführten Mengen anderer biogener Stoffströme nicht unmittelbar im

Zugriff des ZV RegAb liegen, werden diese innerhalb der Varianten nicht mit betrachtet.

Gleichwohl können sie möglicherweise einer adäquaten Behandlung unterzogen bzw. Verwer-

tung zugeführt werden. Die Bioabfälle des Landkreises Vulkaneifel werden im Kapitel 7 näher

betrachtet.

Innerhalb der Varianten wird die stofflich-thermische Verwertung favorisiert. Die Varianten un-

terscheiden sich hierbei hinsichtlich der von der alternativen (stofflich-thermischen) Verwertung

tangierten Grüngutmengen.

In einer Variante wird von der Kompostierung sämtlicher Grüngut- und Bioabfallmengen ausge-

gangen, da diese Art der Behandlung nach einer novellierten BioAbfV mit Hygienisierungsnot-

wendigkeit zum Tragen käme. Um eine direkte Vergleichbarkeit zum Ist-Zustand zu haben, wird

hierbei die rein stoffliche Verwertung zum Ansatz gebracht.

6.1 Varianten-Übersicht

In der Variantenübersicht wird zahlenmäßig verdeutlicht, wie viel Prozent des anfallenden

Grünguts einer alternativen Behandlung bzw. Verwertung unterzogen würde.

1. Optimierter Status quo

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 20 % des Grünguts)

2. Stofflich-thermische Verwertung im kleinen Verbund

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 55 % des Grünguts)

3. Stofflich-thermische Verwertung im großen Verbund

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 75 % des Grünguts)

4. Flächendeckende stofflich-thermische Verwertung

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

5. Hygienisierung des gesamten Grünguts (gemäß Vorgabe BioAbfV – Entwurf)

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

6. Hygienisierung des Feinmaterials und thermische Verwertung

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

Innerhalb der Varianten 1 bis 4 wird davon ausgegangen, dass das bei der alternativen Aufbe-

reitung des Grünguts anfallende Feinmaterial weiterhin stofflich in der Landwirtschaft, im Wein-

oder Gartenbau eingesetzt würde. Der holzige Anteil würde der thermischen Verwertung (Ver-

brennung des holzigen Anteils zur Energiegewinnung) zugeführt.
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In der 5. Variante würde, sofern eine Hygienisierung des Grünguts im Rahmen einer novellier-

ten BioAbfV gefordert, wird der gesamte Grünschnitt zu Kompost aufbereitet und stofflich ver-

wertet. Die 6. Variante sieht die Hygienisierung des Feinmaterials bzw. die thermische Nutzung

von Brennstoff vor.

6.1.1 Optimierter Status quo

6.1.1.1 Charakteristik

In der Variante „Optimierter Status quo“ wird davon ausgegangen, dass die Erfassung des

Grünguts innerhalb des ZV RegAb wie bisher praktiziert wird.

Im Zuständigkeitsbereich jedes Verbandsmitglieds würden, so die Annahme, 20 % des anfal-

lenden Grünguts (ca. 11.200 Mg) einer alternativen Aufbereitung bzw. stofflich-thermischen

Verwertung zugeführt.

Abb. 24: Alternative Behandlung von Grüngutmengen im ZV RegAb (Variante 1)

6.1.1.2 Verfahren

Das bisher praktizierte Verfahren der Zerkleinerung des Grünguts mittels Schnellläufer würde

bei 80 % des anfallenden Materials angewendet; die Ausbringung würde im Anschluss erfolgen.

Für den verbleibenden Anteil (20 %) wird unterstellt, dass nur die Materialien der größten Sam-

melplätze alternativ aufbereitet würden, um technisch und wirtschaftlich eine möglichst hohe

Effizienz zu erreichen.

Die Aufbereitung des Grünguts könnte mittels Langsamläufer wirkungsvoll umgesetzt werden.

Bei ausreichender Trockenheit der Materialien wäre eine Separierung in Brennstoff- und Fein-
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fraktion mittels Sternsieb möglich, zusätzlich abgeschiedene Überlängen würden einem 2. Zer-

kleinerungsvorgang zugeführt.

6.1.1.3 Verwertung

Aus dem alternativ aufbereiteten Anteil des Grünguts könnten die holzigen Materialien (rd.

4.500 Mg/a) separiert und einer thermischen Verwertung in vorhandene Holzheizwerke (z. B.

Biomassekraftwerk Binsfeld) zugeführt werden. Der verbleibende Anteil (ca. 6.700 Mg) würde

nun als deutlich höherwertiges Feinmaterial (Nährstoffaufkonzentration, geringerer Holzanteil)

stofflich in der Landwirtschaft und im Garten- oder Weinbau eingesetzt.

6.1.1.4 Optionen der Implementierung

Zur Auswahl für die alternative Aufbereitung des Grünguts sollten nur die größten Sammelplät-

ze in Frage kommen, auf denen entsprechende Mengen an Brennstoff während einer Aufberei-

tungskette separiert werden. Zugleich muss auch genügend Raum auf einem Sammelplatz ver-

fügbar sein, der es erlaubt, Aufbereitungstechniken und aufbereitete Fraktionen (Brennstoff,

Feinmaterial) aufzunehmen.

6.1.1.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Der überwiegende Anteil des anfallenden Grünguts würde bei dieser Variante wie bisher be-

handelt und verwertet. Damit bliebe das Kostenniveau für diesen Stoffstromanteil nahezu un-

verändert.

Durch die alternative Aufbereitung von 20 % des Grünguts würden zwar Mehrkosten für die

Aufbereitung anfallen, jedoch sind Erlöse für den Absatz des Brennstoffanteils zu erwarten. Für

die Ausbringung des Feinmaterials hingegen müssten Entgelte gezahlt werden.

6.1.2 Stofflich-thermische Verwertung im kleinen Verbund

6.1.2.1 Charakteristik

In dieser Variante wird davon ausgegangen, dass die Erfassung des Grünguts innerhalb des ZV

RegAb wie bisher praktiziert wird. Auch die Erfassung und Behandlung bzw. Verwertung des

Bioabfalls des Landkreises Vulkaneifel würde wie bisher erfolgen.

Im Zuständigkeitsbereich jedes Verbandsmitglieds würden, so die Annahme, der auf den Sam-

melplätzen mit rd. 1.000 Mg Jahresdurchsatz anfallende Grünschnitt einer alternativen Aufberei-

tung bzw. Verwertung zugeführt.



WITZENHAUSEN-INSTITUT Weiterentwicklung der stofflichen und energetischen Verwertung von Biomasse im ZV RegAb

48

Abb. 25: Alternative Behandlung von Grüngutmengen im ZV RegAb (Variante 2)

Damit ergibt sich eine Summe alternativ aufbereiteter Grüngutmengen von fast 33.600 Mg.

6.1.2.2 Verfahren

Das bisher praktizierte Verfahren der Zerkleinerung des Grünguts mittels Schnellläufer würde

bei 45 % des anfallenden Materials angewendet; die Ausbringung des geschredderten Materi-

als würde im Anschluss erfolgen.

Für den überwiegenden Anteil von 55 % wird unterstellt, dass nur die Materialien der größten

Sammelplätze alternativ aufbereitet würden, um technisch und wirtschaftlich eine möglichst ho-

he Effizienz zu erreichen.

Die Aufbereitung des Grünguts könnte mittels Langsamläufer wirkungsvoll umgesetzt werden.

Bei ausreichender Trockenheit der Materialien wäre eine Separierung in Brennstoff- und Fein-

fraktion mittels Sternsieb möglich, zusätzlich abgeschiedene Überlängen würden einem 2. Zer-

kleinerungsvorgang zugeführt.

6.1.2.3 Verwertung

Aus dem alternativ aufbereiteten Anteil des Grünguts könnten die holzigen Materialien

(12.200 Mg pro Jahr) separiert und einer thermischen Verwertung in vorhandene Holzheizwerke

(z. B. Biomassekraftwerke) zugeführt werden. Der verbleibende Anteil (18.400 Mg pro Jahr)

würde als deutlich höherwertiges Feinmaterial (Nährstoffaufkonzentration, geringerer Holzanteil)

stofflich in der Landwirtschaft und im Garten- oder Weinbau eingesetzt.
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6.1.2.4 Optionen der Implementierung

Zur Auswahl für die alternative Aufbereitung des Grünguts sollten nur die größten Sammelplät-

ze (Jahresdurchsatz von rd. 1.000 Mg und mehr) in Frage kommen, auf denen entsprechende

Mengen an Brennstoff während einer Aufbereitungskette separiert werden. Genügend Raum für

Aufbereitungstechniken und die Zwischenlagerung aufbereiteter Fraktionen (Brennstoff, Fein-

material) sollte auf einem Sammelplatz verfügbar sein. Da für den Abtransport des Brennstoffs

jedoch häufig Sattelzüge eingesetzt werden, kann es aufgrund mangelnder Platzverhältnisse

notwendig sein, den separierten Brennstoff zunächst zu einem zentralen Sammelplatz zu trans-

portieren, bevor dieser zum Verwertungsort (z. B. Biomasseheiz(kraft)werk) verbracht wird. Für

diesen Zwischentransport könnte landwirtschaftliche Technik oder LKW eingesetzt werden.

6.1.2.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Für etwas weniger als die Hälfte des jährlich anfallenden Grünguts würde aufgrund unveränder-

ter Rahmenbedingungen das Kostenniveau annähernd gleich bleiben. Die Kosten für die alter-

native Aufbereitung (Zerkleinerung mittels Langsamläufer) müssten zwar höher angesetzt wer-

den, während im gleichen Zuge die Vermarktung des Brennstoffanteils zu Erlösen führen wür-

de. Da nur Grüngutmaterialien größerer Plätze der alternativen Aufbereitung zugeführt würden,

entstehen keine Kosten für den Transport unzerkleinerter Materialien zum Aufbereitungsort. Für

separiertes Feinmaterial wären Kosten für die Ausbringung in der Landwirtschaft bzw. im Wein-

bau anzusetzen. Bei Sammelplätzen mit relativ geringer Flächenausstattung können Zwischen-

transporte des Brennstoffs zur Vorkonzentration notwendig werden, für die zusätzliche Logistik-

kosten in Ansatz gebracht werden müssen. Für die spätere wirtschaftliche Betrachtung wird

unterstellt, dass für ein Drittel der erzeugbaren Brennstoffmenge Zwischentransporte erforder-

lich sind.

6.1.3 Stofflich-thermische Verwertung im großen Verbund

6.1.3.1 Charakteristik

In dieser Variante wird davon ausgegangen, dass die Erfassung des Grünguts innerhalb des ZV

RegAb wie bisher praktiziert wird. Auch die Erfassung und Behandlung bzw. Verwertung des

Bioabfalls des Landkreises Vulkaneifel würde wie bisher erfolgen.

Im Zuständigkeitsbereich jedes Verbandsmitglieds würde, so die Annahme, der auf den Sam-

melplätzen mit rd. 1.000 Mg, zusätzlich auch auf jenen mit mind. 500 Mg Jahresdurchsatz, an-

fallende Grünschnitt einer alternativen Aufbereitung bzw. Verwertung zugeführt.

Damit ergibt sich eine Summe alternativ aufbereiteter Grüngutmengen von fast 42.200 Mg.
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Abb. 26: Alternative Behandlung von Grüngutmengen im ZV RegAb (Variante 3)

6.1.3.2 Verfahren

Das bisher praktizierte Verfahren der Zerkleinerung des Grünguts mittels Schnellläufer würde

bei rd. 25 % des anfallenden Materials angewendet; die Ausbringung des geschredderten Mate-

rials würde im Anschluss erfolgen.

Die Aufbereitung des Grünguts könnte mittels Langsamläufer wirkungsvoll umgesetzt werden.

Bei ausreichender Trockenheit der Materialien wäre eine Separierung in Brennstoff- und Fein-

fraktion mittels Sternsieb möglich, zusätzlich abgeschiedene Überlängen würden einem 2. Zer-

kleinerungsvorgang zugeführt.

6.1.3.3 Verwertung

Aus dem alternativ aufbereiteten Anteil des Grünguts könnten die holzigen Materialien (ca.

16.900 Mg) separiert und einer thermischen Verwertung in vorhandene Holzheizwerke (z. B.

Biomasseheiz(kraft)werke) in und außerhalb der Region zugeführt werden. Das abgesiebte

Feinmaterial (rd. 25.300 Mg) könnte wiederum stofflich in der Landwirtschaft und im Garten-

oder Weinbau eingesetzt werden.

6.1.3.4 Optionen der Implementierung

Zur Auswahl für die alternative Aufbereitung des Grünguts sollten nur die Sammelplätze mit

einem Jahresdurchsatz von rd. 500 Mg und mehr in Frage kommen, auf denen entsprechende

Mengen an Brennstoff während einer Aufbereitungskette separiert werden. Genügend Raum für

Aufbereitungstechniken und die Zwischenlagerung aufbereiteter Fraktionen (Brennstoff, Fein-
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material) sollte auf einem Sammelplatz verfügbar sein. In einigen Fällen könnte möglicherweise

die Vorkonzentration von Brennstoffmaterialien an einem zentralen Sammelplatz notwendig

werden, bevor sie zu Biomasseheiz(kraft)werken verbracht würden.

6.1.3.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Durch eine verstärkte thermischen Nutzung des aus dem Grüngut separierten Brennstoffs wür-

den nahezu ¾ der Mengen alternativ behandelt. Gleichzeitig ließen sich durch die relativ große

Menge anfallenden Brennstoffs entsprechende Erlöse erzielen; das gesamte Feinmaterial wür-

de in der Landwirtschaft verwendet, wobei Kosten für die Ausbringung angesetzt werden müss-

ten.

Im Vergleich zur vorhergehenden Variante würde der Gesamtkostenrahmen pro Mg Grünschnitt

nochmals günstiger ausfallen, da durch die größere alternativ behandelte Menge insgesamt

weniger Kosten für die Ausbringung des Grünguts auf Flächen der Landwirtschaft und des

Weinbaus anfallen würden.

Bei Sammelplätzen mit relativ geringer Flächenausstattung können Zwischentransporte des

Brennstoffs zur Vorkonzentration notwendig werden, für die zusätzliche Logistikkosten in An-

satz gebracht werden müssen. Für die spätere wirtschaftliche Betrachtung wird unterstellt, dass

für ein Drittel der erzeugbaren Brennstoffmenge Zwischentransporte erforderlich sind.

6.1.4 Stofflich-thermische Verwertung – flächendeckend

6.1.4.1 Charakteristik

In dieser Variante wird davon ausgegangen, dass die Erfassung des Grünguts innerhalb des ZV

RegAb wie bisher auf den vorhandenen Sammelplätzen praktiziert wird.

Im Zuständigkeitsbereich jedes Verbandsmitglieds würden alle Grüngutsammelplätze innerhalb

des ZV RegAb einbezogen und somit alle Grüngutmengen einer Aufbereitung unterzogen.

6.1.4.2 Verfahren

Mit dem Ziel, Brennstoff und Feinmaterial zu erzeugen, würde zur Zerkleinerung des Grünguts

nur ein Langsamläufer eingesetzt. Bei ausreichender Trockenheit der Materialien wäre eine

Separierung in Brennstoff- und Feinfraktion mittels Sternsieb möglich, zusätzlich abgeschiede-

ne Überlängen würden einem 2. Zerkleinerungsvorgang zugeführt.

Die bisherige Schnellläufer-Technik würde in dieser Variante nicht mehr genutzt werden.
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6.1.4.3 Verwertung

Der produzierte Brennstoff könnte in näheren oder auch entfernteren Biomasse-

heiz(kraft)werken eingesetzt werden, das separierte Feinmaterial hingegen in der Landwirt-

schaft ausgebracht werden.

6.1.4.4 Optionen für die Implementierung

Auf den größeren Sammelplätzen mit mindestens 500 Mg/Jahr könnte das erfasste Grüngut mit

der o.g. Zerkleinerungstechnik und anschließender Absiebung aufbereitet werden.

Anders ist die Situation bei den 44 kleineren Sammelplätze, auf denen insgesamt 13.800 Mg

pro Jahr erfasst werden. Da in den meisten Fällen die Mengen anfallenden Grünschnitts für

eine unmittelbare Aufbereitung auf Sammelplätzen nicht ausreichend wären, müssten die un-

zerkleinerten Grünschnittmengen vorkonzentriert werden. Dies wiederum könnte auf den größe-

ren dieser Sammelplätze (~ 300-500 Mg Jahresdurchsatz) erfolgen, wobei die Mengen kleinster

Sammelplätze auf die etwas größeren verbracht werden müssten. Voraussetzung dafür ist eine

entsprechende Transportlogistik, die von landwirtschaftlichen Betrieben, Maschinenringen oder

Dienstleistern umgesetzt werden könnte.

Bei Sammelplätzen, die aufgrund ihrer geringeren Flächenausstattung nicht genügend Platz für

den Abtransport des erzeugten Brennstoffs mit Sattelzügen aufweisen, werden zusätzliche

Brennstoff-Zwischentransporte zur Vorkonzentration erforderlich. Für kleinere Sammelplätze

dürfte ein solcher Zwischentransport die Regel sein.

Mit dem Ziel, die separierten Feinmaterialien auf landwirtschaftliche Flächen zu verbringen,

müssten jene Mengen, die aus vorkonzentriertem Grüngut kleinster Sammelplätze hervorge-

gangen sind, mittels Transporten in die jeweilige Region zurückgebracht werden, womit noch-

mals Logistik benötigt würde. Um das Handling dieser Mengen möglichst einfach zu gestalten,

würde es sich anbieten, wenn jene landwirtschaftlichen Betriebe, die diese Materialien auf ihren

Flächen ausbringen möchten, auch den Abtransport vom Grüngutaufbereitungsplatz vorneh-

men würden.

6.1.4.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Durch die Miteinbeziehung aller Grüngutmengen in ein alternatives Aufbereitungs- und Verwer-

tungskonzept müssen auch die Materialien kleiner Sammelplätze alternativ aufbereitet werden.

Dafür ist jedoch eine Vorkonzentration erforderlich, die zusätzliche Kosten für eine entspre-

chende Transportlogistik verlangt.

Durch die Vermarktung des Brennstoffanteils würden zwar entsprechende Erlöse erzielt, gleich-

zeitig fallen jedoch auch Transportkosten für die Ausbringung von Feinmaterial an. Summarisch

betrachtet liegen die Gesamtkosten dieser Variante etwas höher als bei Variante 3 und im Hin-

blick auf die Gesamtwirtschaftlichkeit ungünstiger zu beurteilen.
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Bei Sammelplätzen mit relativ geringer Flächenausstattung können Zwischentransporte des

Brennstoffs zur Vorkonzentration notwendig werden, für die zusätzliche Logistikkosten in An-

satz gebracht werden müssen. Für die spätere wirtschaftliche Betrachtung wird unterstellt, dass

von den auf größeren Sammelplätzen (Jahresdurchsatz > 500 Mg) erzeugten Brennstoffen ein

Drittel der Menge zusätzliche Aufwendungen für Zwischentransporte erforderlich sind. Für

Brennstoffmengen, die auf kleinen Sammelplätzen anfallen würden, wäre grundsätzlich ein

Zwischentransport notwendig.

6.1.5 Hygienisierung (Kompostierung) des Grünguts

6.1.5.1 Charakteristik

In dieser Variante wird unterstellt, dass auf der Grundlage einer novellierten Bioabfallverord-

nung eine Grüngutaufbereitung und -verwertung ohne Hygienisierung, wie sie bisher praktiziert

wird, nicht möglich ist, sondern einer Kompostierung unterzogen werden muss. Ferner wird da-

von ausgegangen, dass sämtliche Grüngutmengen, die im Zuständigkeitsbereich des ZV Reg-

Ab anfallen, dieser Behandlung unterzogen werden. Die Erfassung des Grünguts würde wie

bisher über die vorhandenen Sammelplätze erfolgen.

6.1.5.2 Verfahren

Für die Behandlung der im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb erfassten Grüngutmaterialien

würden neben der Kompostierungsanlage Mertesdorf vier weitere Anlagenstandorte benötigt.

Die durchschnittliche Anlagenkapazität würde rd. 10.000 Mg Jahresdurchsatz umfassen.

Das auf den Anlagenstandorten konzentrierte Grüngut würde mittels Schnellläufertechnik (wie

bisher angewandt) zerkleinert und in Kompostmieten aufgesetzt. Nach mehrmaligen Umsetz-

vorgängen kann das hygienisierte Material abgesiebt werden, um etwaige Störstoffe zu entfer-

nen und um hochwertiges Feinkorn zu separieren.

6.1.5.3 Verwertung

Die produzierten Kompostmaterialien werden in der Regel stofflich zur Verbesserung von Bö-

den eingesetzt. Neben der Ausbringung in der Landwirtschaft können Komposte auch im GaLa-

Bau, zur Rekultivierung oder im Privatbereich abgesetzt werden. Im Gegensatz zur derzeitigen

Aufbereitungspraxis ist der produzierte Fertigkompost als deutlich höherwertig einzustufen.

Das bei der Absiebung anfallende Überkorn, welches überwiegend aus holzigen Materialien

bestehen dürfte, würde Verwendung in Biofiltern finden oder könnte einer thermischen Verwer-

tung in Holzheiz(kraft)werken zugeführt werden.
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6.1.5.4 Optionen für die Implementierung

Für eine Hygienisierung dieser Materialien müssen entsprechende Anlagen errichtet werden,

wofür entsprechende Standorte auszuwählen wären. Der bisherige Ausbaustandard der Sam-

melplätze ist keinesfalls ausreichend, zumal es sich meist um nicht oder nur wenig befestigte

Flächen handelt.

Rechtskonforme Behandlungsanlagen verfügen über entsprechend befestigte Flächen (Asphalt,

Beton). Zudem ist eine Sickerwasserfassung notwendig, die die befestigten Flächen entwäs-

sert. Sollen überdachte Bereiche (z. B. Flächen für Kompostierung, zur Lagerung von fertigem

Kompost) in ein Anlagenkonzept integriert werden, sind zusätzliche Investitionen zu tätigen.

Um die Grüngutmengen behandeln zu können, ist eine Konzentration der Materialien erforder-

lich – sämtliches Grüngut von den Sammelplätzen muss zu den entsprechenden Anlagen-

standorten transportiert werden. Die Transportlogistik kann von Landwirten und den Maschinen-

ringen zumindest im engeren Umfeld eines Anlagenstandortes umgesetzt werden. Für weitere

Transportentfernungen sind Fahrzeuge mit größeren Ladekapazitäten notwendig. Hier könnten

Dienstleister, möglicherweise auch die Abfallwirtschaftsbetriebe, die erforderliche Infrastruktur

bereitstellen und einsetzen.

6.1.5.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Im Rahmen einer notwendig werdenden Hygienisierung sämtlicher Grüngutmengen ergeben

sich zwei Kostenbereiche, die die Entgelte für die Behandlung nach oben schnellen lassen: Ei-

nerseits sind die Transportkosten zu nennen, die – von den Mengen der Kompostierungsanlage

Mertesdorf abgesehen – zur Konzentration der Materialien erforderlich sind, andererseits der

Kapitaldienst für die Investition von vier Kompostierungsanlagen im Zuständigkeitsbereich des

ZV RegAb. Erlöse ließen sich mit dem Verkauf von Fertigkompost erzielen, wobei ein eher nied-

riges Erlösniveau anzusetzen ist. Insgesamt müsste bei dieser Variante mit einer deutlichen

Verteuerung der Grüngutbehandlung gerechnet werden.

6.1.6 Hygiensierung und thermische Verwertung

6.1.6.1 Charakteristik

In dieser Variante wird unterstellt, dass auf der Grundlage einer novellierten Bioabfallverord-

nung eine Grüngutaufbereitung und -verwertung ohne Hygienisierung, wie sie bisher praktiziert

wird, nicht möglich ist, sondern einer Kompostierung unterzogen werden müssen.

Im Vergleich zur vorhergehenden Variante wird davon ausgegangen, dass nur das separierbare

Feinmaterial der Hygienisierung, der holzige Anteil jedoch einer thermischen Verwertung zuge-

führt würde.
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6.1.6.2 Verfahren

Für die Behandlung der im Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb erfassten Grüngutmaterialien

würden neben der Kompostierungsanlage Mertesdorf noch vier weitere Anlagenstandorte benö-

tigt. Die durchschnittliche Anlagenkapazität würde zwar bei rd. 10.000 Mg Grüngut Jahres-

durchsatz liegen, die zu hygienisierenden Feinmaterialien einen Anteil zwischen 50 und 60 %

umfassen.

Das auf den Anlagenstandorten konzentrierte Grüngut würde zunächst mittels Langsamläufer-

technik zerkleinert und der rein holzige Anteil anschließend abgesiebt. Neben dem bereits se-

pararierten Brennstoff könnte das Überkorn einer Nachzerkleinerung zugeführt werden.

Das Feinmaterial hingegen würde in Kompostmieten aufgesetzt. Nach mehrmaligen Umsetz-

vorgängen kann das hygienisierte Material entweder sofort verwendet oder nochmals abgesiebt

werden, um eine besonders hochwertige Feinkornfraktion zu separieren.

6.1.6.3 Verwertung

Der separierte Brennstoff (ca. 22.400 Mg) eignet sich für den Einsatz in Biomasse-

heiz(kraft)werken, das hygienisierte Feinmaterial (rd. 33.500 Mg) könnte zur Bodenverbesse-

rung in der Landwirtschaft, im GaLa-Bau oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

6.1.6.4 Optionen für die Implementierung

Für eine Hygienisierung des Feinmaterials müssen entsprechende Anlagen errichtet werden,

wofür entsprechende Standorte auszuwählen wären. Der bisherige Ausbaustandard der Sam-

melplätze ist nicht ausreichend, zumal es sich meist um nicht oder nur wenig befestigte Flächen

handelt. Auch bei dieser Variante sind rechtskonforme Anlagen zu errichten (befestigte Flä-

chen, Sickerwasserfassung, Überdachungen), was mit entsprechenden Investitionen verbunden

ist.

Um die Grüngutmengen behandeln zu können, ist auch bei dieser Variante eine Konzentration

der Materialien erforderlich, wobei das gesamte Grüngut von den Sammelplätzen zu den ent-

sprechenden Anlagenstandorten transportiert werden müsste. Die Transportlogistik kann von

Landwirten und den Maschinenringen zumindest im engeren Umfeld eines Anlagenstandortes

umgesetzt werden. Für weitere Transportentfernungen sind Fahrzeuge mit größeren Ladekapa-

zitäten notwendig. Hier könnten Dienstleister, möglicherweise auch die Abfallwirtschaftsbetrie-

be, die erforderliche Infrastruktur bereitstellen und einsetzen.

6.1.6.5 Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Zur Aufbereitung der Grüngutmaterialien an vier neu zu gründenden Standorten im ZVRegAb

würden sämtliche Mengen – von den Mengen der Kompostierungsanlage Mertesdorf abgese-
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hen – dorthin verbracht, womit sich zunächst ein nicht unerheblicher Kostenfaktor für die Trans-

portlogistik ergeben würde.

Da in dieser Variante der thermisch verwertbare holzige Anteil aus dem zerkleinerten Grüngut

separiert würde und somit keiner Hygienisierung bedürfte, würde nur der Anteil des Feinmateri-

als hygienisiert. Somit könnte das Bauvolumen der Anlagen im Vergleich zur vorhergehenden

Variante 5 um rd. ein Drittel geringer ausfallen, was sich auch auf den Kapitaldienst entspre-

chend auswirken würde.

Sowohl durch den Verkauf der Brennstoffmaterialien als auch des kompostierten Feinmaterials

in Form von Fertigkompost könnten Erlöse erzielt werden, womit die Kosten für Transportlogis-

tik und Kapitaldienst weitgehend kompensiert werden könnten. Für die meisten Verbandsmit-

glieder des ZVRegAb würden sich im Vergleich zur gegenwärtigen Grüngutbehandlung trotz-

dem Kostensenkungen ergeben.

6.2 Bewertung der Varianten und zusammenfassende Übersichten

Nachfolgend werden die verschiedenen Varianten hinsichtlich der alternativ aufbereiteten

Grüngutmengen, der zusätzlichen Aufwendungen für die Grüngutaufbereitung und Transportlo-

gistik, der Wirtschaftlichkeit (unter Berücksichtigung erforderlichen Anlagenneubaus) und der

ökologischen Wertigkeit betrachtet.

6.2.1 Variantenvergleich – Alternativ aufbereitete Grüngutmengen

Die alternativ aufbereiteten Grüngutmengen mit dem Ziel, den holzigen Anteil als Brennstoff

auszuschleusen und das Feinmaterial den bisherigen Verwertungswegen des gesamten Grün-

guts zuzuführen, steigen von Variante 1 (20 %) bis zur Variante 4 auf 100 % an. Der aus-

schleusbare Brennstoffanteil wächst von 4.480 Mg (Variante 1) auf 22.360 Mg (Variante 4) an,

der Anteil an Feinmaterial steigt von rd. 6.710 Mg auf 33.550 Mg an.

Würde durch eine novellierte Bioabfallverordnung die Hygienisierung von Grünschnitt notwen-

dig werden, sieht Variante 5 die Kompostierung sämtlicher Grüngutmaterialien vor. In der Vari-

ante 6 hingegen würde nach vorhergehender Ausschleusung der holzigen Materialien

(22.360 Mg) nur der Anteil an Feinmaterial hygienisiert werden.
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Tab. 5: Alternativ aufbereitete Grüngutmengen und ihre Verwertung

6.2.2 Variantenvergleich – Transportlogistik und Aufbereitung

Da in den Varianten 1 bis 3 die Grünmaterialien der größeren Sammelplätze zu Brennstoff und
Feinmaterial aufbereitet würden, würde im Vorfeld keine Logistik für den Transport unzerklei-

nerter Materialien benötigt.

In der 4. Variante jedoch müssten die unzerkleinerten Grüngutmengen kleinerer Sammelplätze

(< 500 Mg/Jahr) zu größeren verbracht werden. Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten an (s.

a. Folgeabbildungen):

 Beladung durch mitgeführten Radlader und Transport des Grünschnitts mittels Container

 Kranbeladung und Transport mittels Container, Anhänger etc.

 Beladung durch Land-/Forstmaschinen und Anhängertransport

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6

(alle Angaben in Mg)

Stoffl.-ther-

misch (anteilig)

Kleiner

Verbund

Großer

Verbund

Flächen-

deckend

Kompos-

tierung

Hyg.-thermi-

sche Verwertg.

Varianten: Kriterien für die

Grüngutmengen pauschal 20 %

Sammelplätze

> 1.000 Mg/a

Sammelplätze

> 500 Mg/a

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

Mengen alternativer

Behandlung/Verwertung

LK Bernkastel-Wittlich 17.440 3.490 9.160 14.710 17.440 17.440 17.440

LK Bitburg-Prüm 8.330 1.670 4.550 5.700 8.330 8.330 8.330

LK Vulkaneifel 5.380 1.080 1.340 1.850 5.380 5.380 5.380

ZV ART 24.760 4.950 15.530 19.890 24.760 24.760 24.760

Sa. 55.910 11.190 30.580 42.150 55.910 55.910 55.910

Brennstofferzeugung

LK Bernkastel-Wittlich 1.300 1.400 3.660 5.880 6.980 6.980

LK Bitburg-Prüm 670 1.820 2.280 3.330 3.330

LK Vulkaneifel 430 540 740 2.150 2.150

ZV ART 700 1.980 6.210 7.960 9.900 9.900

Sa. 2.000 4.480 12.230 16.860 22.360 22.360

Feinmaterial/Kompost

LK Bernkastel-Wittlich 2.090 5.500 8.830 10.460 17.440 10.460

LK Bitburg-Prüm 1.000 2.730 3.420 5.000 8.330 5.000

LK Vulkaneifel 650 800 1.110 3.230 5.380 3.230

ZV ART 2.970 9.320 11.930 14.860 24.760 14.860

Sa. 6.710 18.350 25.290 33.550 55.910 33.550



WITZENHAUSEN-INSTITUT Weiterentwicklung der stofflichen und energetischen Verwertung von Biomasse im ZV RegAb

58

Abb. 27: Transportlogistik-Kombination – Beladung durch Radlader, Transport mittels

Container

Abb. 28: Grüngutbeladung der Container mittels LKW-Kran

Abb. 29: Transportoption hinter landwirtschaftlichem Schlepper – Mulde (50 m 3)

Für den Rücktransport des Feinmaterials bieten sich ebenfalls Container, Mulden oder

landwirtschaftliche Kipper an.

Während die gegenwärtige Aufbereitung des Grünguts mittels Schnellläufertechnik erfolgt,

würden künftig die Mengen, aus denen holzige Materialien als Brennstoff separiert werden
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sollen, mit einer Langsamläufertechnik aufbereitet. Diese veränderte Aufbereitungstechnik

würde bei den Varianten 1 bis 4 und 6 angewendet werden. Da in der 5. Variante die gesamten

Grüngutmaterialien der Hygienisierung bzw. Kompostierung zugeführt würden und möglichst

fein zerkleinertes Material die biologischen Umsetzungen besonders unterstützt, könnte hierbei

die Schnellläufertechnik angewendet werden. Sämtliche Grüngutmengen der Varianten 1 bis 3,

die keiner alternativen Aufbereitung zugeführt würden, ließen sich wie bisher ebenfalls mit der

Schnellläufertechnik zerkleinern.

Tab. 6: Anwendbare Aufbereitungstechniken für alternativ aufzubereitende Grüngutmengen

innerhalb der Varianten

6.2.3 Variantenvergleich – Wirtschaftlichkeit

Die im Rahmen der Variantenvorstellung aufgezeigten Aspekte für die Wirtschaftlichkeit orien-

tieren sich an notwendigen Leistungen, die für die Grüngutaufbereitung, den Transport von

Grüngutmengen (unzerkleinert, aufbereitet) und die Kompostierung (Hygienisierung) durchge-

führt werden müssten. Daneben wären für die Varianten 5 und 6 zusätzliche bauliche Investitio-

nen erforderlich, um Kompostierungsmaßnahmen in rechtskonformen Anlagen praktizieren zu

können.

Die genannten Kosten bzw. Erlöse (jeweils netto) beziehen sich auf ein Mg Inputmaterial und

wurden in der Regel aus Erfahrungswerten (unternehmerische Kostenansätze), die das Wit-

zenhausen-Institut bei mehreren begleiteten Grüngutaufbereitungen in Kommunen erheben

konnte, abgeleitet.

Grüngutaufbereitung

 Grünschnittaufbereitung zur stofflichen Verwertung 9,- EUR/Mg

In den Varianten 1 bis 3, in denen nur Anteile des Grüngutaufkommens alternativ aufbe-

reitet würden, könnte die Zerkleinerung für die davon nicht tangierten Mengen wie bisher

mittels Schnellläufer erfolgen. Auch im Falle der Kompostierung des gesamten Grünguts

würde mit dieser Technik die Materialzerkleinerung erfolgen.

 Grünschnittaufbereitung zur Brennstofferzeugung 18,- EUR/Mg

In den Varianten 1 bis 3 sowie in der 4. und 6. Variante würden unterschiedlich hohe

Grüngutmengen (20-100 %) zu Brennstoff und Feinmaterial aufbereitet. Hierbei sollte

zunächst die Zerkleinerung mit einem Langsamläufer und anschließend die Separierung

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6

Varianten

Stoffl.-ther-

misch (anteilig)

Kleiner

Verbund

Großer

Verbund

Flächen-

deckend

Kompos-

tierung

Hyg.-thermi-

sche Verwertg.

Tangierte Sammelplätze pauschal 20 %

Sammelplätze

> 1.000 Mg/a

Sammelplätze

> 500 Mg/a

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

Aufbereitungstechnik Schnellläufer Langsamläufer Langsamläufer Langsamläufer Langsamläufer Schnellläufer Langsamläufer
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von Brennstoff und Feinmaterial über eine Absiebung erfolgen. Kosten für eine Nach-

zerkleinerung der Überlängen sind in dem Kostenbetrag bereits eingeschlossen.

Transportlogistik

 Grünschnitttransport zum Aufbereitungsort 15,- EUR/Mg

Während die Aufbereitung des Grünguts bei den Varianten 1 bis 3 auf den jeweils größ-

ten Sammelplätzen erfolgen würde, müssten die Grüngutmengen der kleinen Sammel-

plätze (< 500 Mg/a) auf größere verbracht werden, um diese aufzubereiten. Für die Va-

rianten 5 und 6 wird unterstellt, dass das gesamte Grüngut zu vier neu zu errichtenden

Anlagenstandorten (außer der Kompostierungsanlage Mertesdorf) transportiert würde.

 Ausbringung des Feinanteils des Grünguts 17,- EUR/Mg

Derzeit erfolgt die Ausbringung zerkleinerten Grünguts überwiegend auf landwirtschaftli-

chen Flächen oder im Weinbau. Neben den Grüngutmengen, die innerhalb der Varian-

ten 1 bis 3 nicht alternativ aufbereitet würden, könnten die vom Brennstoff separierten

Feinmaterialien auf Flächen ausgebracht werden. Für Feinmaterialien, die vom Grüngut

kleiner Sammelplätze, welches zentral aufbereitet wurde, stammen, ist der Rücktrans-

port mit 18,- EUR/Mg eingerechnet worden. Wird eine Schüttdichte von 350 kg/m3 un-

terstellt ergibt sich für den Transport des Feinmaterials ein Kostenansatz von 6,30

EUR/m3 bzw. 5,95 EUR/m3 für die Ausbringung.

 Brennstofftransporte 15,- EUR/Mg

Brennstoffmengen, die auf größeren Plätzen separiert würden, dürften in der Regel vom

Sammelplatz abtransportiert werden. Bei Plätzen mit ungenügender Flächenausstattung

dürfte es jedoch schwierig sein, den erzeugten Brennstoff mit Sattelzügen abzutranspor-

tieren. Daher werden Aufwendungen für Zwischentransporte des Brennstoffs zur Vor-

konzentration auf zentrale Lager notwendig, die mit dem dargestellten Kostensatz belegt

sind. Weiterhin berücksichtigt der Ansatz die Kosten für den Brennstofftransport bis zum

Verwertungsort.

Kompostierungskosten

 Kapitaldienst (Investition für eine Kompostierungsanlage) 16,- EUR/Mg

In den Varianten 5 und 6 würden nicht unerhebliche Investitionen für die Neuerrichtung

von vier Kompostierungsanlagen innerhalb des ZV RegAb – ausgestattet mit gedichteter

Basis, Sickerwasserfassung oder Überdachung – neben der in Mertesdorf befindlichen

Anlage zu tätigen sein. Bezogen auf eine Abschreibungsdauer von 20 Jahren würde ein

Kapitaldienst pro Mg in ausgewiesener Höhe fällig werden.

 Kosten der Kompostierung 18,- EUR/Mg

Aufgrund langjähriger Praxiserfahrungen im Bereich der Kompostierung müssten für das

gesamte Grüngut (Variante 5) oder die separierten Feinmaterialien (Variante 6) Entgelte

in der aufgezeigten Höhe angesetzt werden.
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Erlöse

 Brennstoffverkauf (perspektivische Zielgröße) 45,- EUR/Mg

Der aus dem Grüngut ausschleusbare Holzanteil für die thermische Nutzung in

Heiz(kraft)werken könnte vermarktet werden. Es wird davon ausgegangen, dass künftig

Erlöse zwischen 30 und 60 EUR/Mg, im Mittel 45 EUR/Mg, erzielt werden können (Net-

to, frei Anlage); derzeit sind ca. 30 EUR/Mg erzielbar.

Nach EUWID (2011) liegen die derzeitigen Ankaufspreise für Landschaftspflegehölzer

für Verwerter (frei Verwertungsanlage, Bereich Süden) im Mittel bei 96 EUR/Mgatro (Bio-

masseheizwerke < 1 MW th) bzw. 63 EUR/Mgatro (Biomasseheiz(kraft)werke > 1 MW th).

Bei Unterstellung eines Wassergehaltes von 30 % und einem entsprechend geringeren

Energiegehalt würden sich Preise von 63 EUR/Mg (Biomasseheizwerke < 1 MW th) bzw.

42 EUR/Mg (Biomasseheiz(kraft)werke < 1 MW th) ergeben.

 Vermarktung von Kompostmaterialien 5,- EUR/Mg

Der Verkauf fertiger Komposte erbringt ebenfalls Erlöse. In Abhängigkeit vom Absie-

bungsgrad werden für Grüngutkomposte zwischen 10 EUR/Mg (Siebschnitt 0-40 mm)

und 11 EUR/Mg (Siebschnitt 0-30 mm) bzw. zwischen 14 EUR/Mg (Siebschnitt 0-15

mm) und 18 EUR/Mg (Siebschnitt 0-10 mm) verlangt, wie aktuelle Preisrecherchen er-

geben haben. Für nicht abgesiebtes Material werden an Erlösen jedoch nur 2 EUR/Mg

erzielt. Der für die Vermarktung fertigen Komposts angesetzte Erlösbetrag ist als Mittel-

wert zu verstehen.

Die durchschnittlichen Nährstoff- und Humuswerte einer Tonne Kompost liegen nach ak-

tuellen Berechnungen von Humuswirtschaft & Kompost (2011) zwischen 12 und

22 EUR/Mg, wobei der im Kompost enthaltene Stickstoff noch nicht berücksichtigt wur-

de. Leifert und Schneider (2007) beziffern den Düngerwert eines nährstoffreichen Kom-

postes (Frischkompost) auf 8,49 EUR/Mg und den eines strukturbetonten Komposts auf

3,93 EUR/Mg.

Werden die für die entsprechenden Positionen dargestellten Kosten und Erlöse mit den Grün-

gut-Inputmengen in Bezug gesetzt, ergeben sich für die einzelnen Verbandsmitglieder des ZV

RegAb innerhalb der betrachteten Varianten Kostenaufwendungen pro Mg, wie sie in Abb. 30

aufgezeigt sind.

Es wird deutlich, dass in den Varianten 1 bis 3, in denen Grüngutmaterialien auf den größten

Sammelplätzen zu Brennstoff und Feinmaterial aufbereitet würden, die aufzuwendenden Kos-

ten pro Mg Input im Vergleich zur derzeitigen Situation zurückgehen würden, was in erster Linie

mit den Erlösen für die ausgeschleusten Brennstoffmaterialien zusammenhängt. Erst bei einer

flächendeckenden Grüngutaufbereitung (Variante 4) würde der Kostenaufwand im Vergleich zu

Variante 3 wieder steigen, was mit den hinzukommenden Logistikkosten für den Transport un-

zerkleinerten Grünguts von kleinen Sammelplätzen hin zu größeren begründet werden kann.

In der Variante 5 würde der Kostenaufwand auf 53 EUR/Mg Input ansteigen, was mit den hohen

Investitionen für den Neubau von Behandlungsanlagen zusammenhängt. Dass der Aufwands-

betrag beim ZV A.R.T. mit rd. 37 EUR/Mg geringer ausfällt, liegt an der bereits seit vielen Jah-
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ren in Betrieb befindlichen Kompostierungsanlage Mertesdorf, für die keine Kapitaldienste hin-

sichtlich des Bauvolumens mehr in Ansatz gebracht werden müssen. Bei allen Verbandsmit-

gliedern wären jedoch Kosten für den Grünguttransport von den Sammelstellen zur den Be-

handlungsanlagen aufzuwenden, was den Gesamtkostenaufwand je Mg Input steigern würde.

Die Variante 6 zeichnet sich dadurch aus, dass der zu Brennstoff und Kompost (aus dem Fein-

material) aufbereitete Grünschnitt mit Erlösen vermarktet werden könnte. Für die Hygienisierung

des Feinmaterials wären hinsichtlich der Behandlungskapazitäten entsprechend kleinere Anla-

gen notwendig. Trotz Aufwendungen für den Transport unzerkleinerter Materialien zu den

Standorten für Aufbereitung und Behandlung würde der Gesamtkostenaufwand pro Mg im Ver-

gleich zu Variante 5 um mehr als die Hälfte fallen. Dies würde bei den Landkreisen Bitburg-

Prüm, Vulkaneifel und beim ZV A.R.T. zu Kostensenkungen führen, im Landkreis Bernkastel-

Wittlich hingegen zu einer Kostensteigerung, wenn ein Vergleich mit der gegenwärtigen Situati-

on geführt wird.

Abb. 30: Kostenaufwand (Zielperspektive) für die Behandlung von Grüngut (EUR/Mg Input)

innerhalb der betrachteten Varianten (Miteinbeziehung verschiedener Kostenträger,

bereinigt um erzielbare Erlöse für Kompostprodukte)

Im Rahmen der Sensitivitätsbetrachtung wird unterstellt, dass die Erlöse für Brennstoff in den

nächsten Jahren auf dem gegenwärtigen Niveau von rd. 30 EUR/Mg verbleiben. Dabei wird

gleichzeitig die Annahme getroffen, dass im Vergleich zur gegenwärtigen Situation in der Regi-

on keine neuen Heiz(kraft)werke entstehen, in denen der Brennstoff eingesetzt werden könnte.

Daraus folgend ergäben sich für den Landkreis Bernkastel-Wittlich geringe Kostensteigerungen

innerhalb der Varianten 1 bis 3 (Abb. 31), während dies bei den Landkreisen Bitburg-Prüm und
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Vulkaneifel sowie beim ZV A.R.T. zu Kostensenkungen im Vergleich zum gegenwärtigen Kos-

tenniveau führen würde. Insgesamt ist für den RegAb aber keine nachhaltige negative Kosten-

entwicklung zu erwarten.

Die 4. Variante würde im Rahmen dieser Betrachtung beim Landkreis Bernkastel-Wittlich und

ZV A.R.T. hingegen zu einer Kostensteigerung führen, bei den anderen ZV RegAb-Mitgliedern

nur zu einer leichten Senkung des Kostenaufwands im Vergleich zum Ist-Zustand. Dies ist in

erster Linie mit dem hohen Aufwand im Logistikbereich (Transport des unzerkleinerten Grün-

guts von kleinen zu größeren Sammelplätzen, Rücktransport des abgesiebten Feinmaterials) zu

begründen.

Abb. 31: Sensitivitätsbetrachtung: Kostenaufwand für die Behandlung von Grüngut (EUR/Mg

Input) innerhalb der betrachteten Varianten – Miteinbeziehung verschiedener

Kostenträger, geringere Erlöse für Brennstoff

6.2.4 Variantenvergleich – Ökologische Wertigkeit

Neben betriebswirtschaftlichen Parametern muss auch auf die ökologische Wertigkeit der in den

einzelnen Varianten alternativ behandelten Stoffstrommengen näher eingegangen werden.

Hierbei ist besonders die Wertigkeit der energetischen Nutzung hervorzuheben.

Während bis auf eine geringe Teilmenge (2.000 Mg) das gesamte Grüngut bisher stofflich ge-

nutzt wird, werden in den einzelnen Varianten unterschiedlich hohe Mengen an Brennstoff

durch Ausschleusung des holzigen Anteils generiert. Da in den holzigen Materialien der Nähr-
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stoffanteil sehr gering ist und sich meist nur auf die vorhandenen Rindenanteile beschränkt,

wird mit der thermischen Nutzung ein Stoffstromanteil des Grünguts genutzt, der ohnehin kaum

bodenverbessernde Eigenschaften besitzt.

Der Energiegehalt der holzigen Materialien ist von mehreren Faktoren abhängig, in erster Linie

jedoch vom Wassergehalt und der Holzart. Je trockener der Brennstoff ist, desto höher ist der

Energiegehalt. Der Energiegehalt von Hölzern mit geringerer Raumdichte (z. B. Fichte, Pappel,

Weide) ist – bezogen auf das Volumen – niedriger als bei solchen mit höherer Dichte (z. B.

Eiche, Buche).

Für die nachfolgenden Berechnungen wurde ein Mittel zwischen den Energiegehalten verschie-

dener Baumarten herangezogen. Angesetzt wird ein Energiegehalt von 3,3 MWh/Mg.

Abb. 32: Gesamt-Energiegehalte der in den einzelnen Varianten unterstellten

Brennstoffmengen

Durch die derzeitige Verwendung eines geringen Anteils holzigen Materials wird ein Energie-

gehalt von knapp 6.700 MWh thermisch genutzt. Bereits bei einer alternativen Aufbereitung von

20 % des Grünguts (Variante 1) würde ein Energiegehalt von fast 15.000 MWh genutzt werden

können. Unter Einbeziehung der größten Sammelplätze für eine alternative Grüngutaufberei-

tung (> 500 Mg Grüngut pro Jahr) ließe sich durch den Brennstoff ein Energiegehalt von rd.

56.200 MWh nutzen. Bei einer flächendeckenden Grüngutaufbereitung könnte eine Brennstoff-

menge mit über 74.500 MWh Energiegehalt alternativ verwertet werden.

Werden Transporte unzerkleinerten Grünschnitts notwendig sowie deren Aufbereitung und der

Transport des Brennstoffs mit in die energetische Betrachtung einbezogen, müssen pro Tonne

fertigen Brennstoffs rd. 7 Liter Dieselkraftstoff aufgewendet werden, was einem Energiegehalt
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von rd. 70 kWh entspricht. Unter Berücksichtigung, dass sämtliche Grüngutmengen (56.000

Mg) alternativ aufbereitet würden, diese zunächst auf den vier Aufbereitungsplätzen (Variante

6) vorkonzentriert, anschließend zu Brennstoff aufbereitet und dann zu einem Holz-

heiz(kraft)werk transportiert würden, müsste ein Energiegehalt von knapp 3.000 MWh in Form

von Treibstoffen bereitgestellt werden, was nur etwas über 4 % der im Brennstoff enthaltenen

Energie ausmachen würde.

Für eine Kompostierung des anteiligen Feinmaterials (Anlage der Mieten, Umsetzungen der

Mieten) müsste weiterhin eine Treibstoffmenge von ca. einem Liter für die Behandlung von

40 m3 Kompostmaterial hinzugerechnet werden.

Die Substitution von fossilen Energieträgern durch Nutzung des holzigen Anteils aus dem

Grüngut als Brennstoff lässt sich auch an Hand der Einsparung fossilen CO 2 darstellen. Wäh-

rend bisher bei der stofflichen Nutzung des Materials das im Holz enthaltene CO 2 durch Abbau-

prozesse in die Atmosphäre gelangt, wird bei der thermischen Verwertung des Materials zusätz-

lich die enthaltene Energie genutzt.

Wie die nachfolgende Abb. 33 zeigt, können durch die thermische Verwertung des Brennstoffs

und die Nutzung von Wärmeenergie je nach Variante unterschiedlich große Mengen an fossi-

lem CO2 vermieden werden (Berechnung nach BMU – Vermeidungsfaktor 0,284 Mg/MWh).

Dabei handelt es sich um Mengen zwischen 1.900 Mg CO 2 (Variante 1) und 21.200 Mg CO2

(Varianten 4 und 6).

Abb. 33: Jährliche Vermeidung von fossilem CO2 in den einzelnen Varianten durch die Nut-

zung des holzigen Anteils als Brennstoff
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7 Zusammenfassung

Das in Novellierung befindliche Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie die Bioabfallverordnung wer-

den künftig Einfluss auf das organische Stoffstrommanagement im ZV RegAb nehmen. Zu den

besonderen thematischen Schwerpunkten, die das organische Stoffstrommanagement betref-

fen, zählen die folgenden Fragestellungen:

 Können Grünabfälle auch künftig unvorbehandelt auf Flächen ausgebracht werden oder

bedarf es einer Hygienisierung? (Novelle BioAbfV)

 Inwieweit ist eine flächendeckende Getrenntsammlung von Bioabfällen künftig (ab 2015)

umzusetzen? (Novelle Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Aufgabe dieser Studie ist es, auf der Grundlage dieser Fragestellungen das derzeit praktizierte

organische Stoffstrommanagement zu bewerten, Alternativen für die Behandlung der im ZV

RegAb anfallenden biogenen Reststoffe aufzuzeigen und diese im Hinblick auf ihre Realisier-

barkeit zu prüfen.

Bei der Betrachtung des gegenwärtigen organischen Stoffstrommanagements innerhalb des ZV

RegAb hat sich gezeigt, dass unterschiedliche biogene Reststoffe erfasst werden, die entweder

in Eigenverantwortung der Verbandsmitglieder behandelt (z. B. Grüngut) bzw. an Dritte zur Be-

handlung weiter gegeben (z. B. Bioabfallbehandlung für den Landkreis Vulkaneifel) oder zentral

im Zuständigkeitsbereich behandelt werden (z. B. Restmüll mit biogenem Anteil).

Ist-Zustand

Jährlich werden im ZV RegAb 55.900 Mg Grüngut erfasst, welches weitestgehend stofflich auf

landwirtschaftlichen Flächen sowie im Wein- und Gartenbau nach erfolgter Zerkleinerung ein-

gesetzt wird. Nur 1.300 Mg werden bisher thermisch verwertet. Bioabfälle (4.600 Mg) werden

nur im Landkreis Vulkaneifel erfasst und in externen Kompostierungsanlagen behandelt. Für

Landschaftspflegematerialien, die entlang von Straßen, Gewässern oder bei Pflegemaßnahmen

in der Offenlandschaft anfallen, liegt nur ein geringer Datenbestand vor, sodass der tatsächliche

Mengenumfang nicht verfügbar ist.

Der im ZV RegAb anfallende Restmüll (123.000 Mg) wird in der MBT Mertesdorf behandelt,

wobei der im Restmüll enthaltene biogene Anteil durch Umsetzungsprozesse die Trocknung

des Materials intensiv unterstützt. An Altholz werden im ZV RegAb jährlich 16.400 Mg erfasst

und der thermischen Verwertung zugeführt.

Verwertungsoptionen

Als Verwertungsoptionen für biogene Reststoffe sind folgende Verfahren ausgewählt und deren

Realisierbarkeit für jene biogenen Stoffströme bewertet worden, für die entsprechende Men-

genangaben verfügbar waren:

 Direkte Grüngutverwertung (heute praktiziert)
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 Kompostierung

 Energetische Verwertung:

o Verbrennung

o Vergärung

 Hydrothermale Carbonisierung

Die direkte Grüngutverwertung wird gegenwärtig praktiziert; sie ist aufgrund der derzeit noch

gültigen Bioabfallverordnung, die eine Hygienisierung von Grünabfällen nicht zwingend vor-

schreibt und Ausnahmen zulässt, möglich. Müsste allerdings durch eine geänderte Rechtslage

die Hygienisierung auch für Grünabfälle durchgeführt werden, wäre die Errichtung neuer Anla-

gen zur Kompostierung des Grünguts unabdingbar.

Für die Verbrennung in Holzheiz(kraft)werken, die mit entsprechender Technik für die Brenn-

stoffzuführung ausgestattet sind (z. B. Biomasseheizkraftwerk Binsfeld), geeignet sind holzige

Materialien, die sich zu einem Anteil von mindestens 40 % aus dem Grüngut (~ 23.400 Mg)

durch alternative Aufbereitung (Zerkleinerung, Absiebung) separieren lassen. Das verbleibende

Feinmaterial steht für die stoffliche Nutzung (Ausbringung in der Landwirtschaft, im Garten- und

Weinbau) zur Verfügung. Holzige Landschaftspflegematerialien können ebenso der thermi-

schen Verwertung zugeführt werden.

Krautige Materialien und Biotonneninhalte eignen sich für die Vergärung, da sie Biogas auf-

grund anaerober Umsetzungen produzieren. Während Bioabfälle aus der Biotonne im quasi-

frischen Zustand vergoren werden können, sollte der Anteil frischer krautiger Materialien in unsi-

lierter Form maximal 25 % betragen.

Im Rahmen der Hydrothermalen Carbonisierung wird Biokohle aus biogenen Reststoffen er-

zeugt, was in wässrigem Medium unter Druck und bei hohen Temperaturen möglich ist. Grund-

sätzlich ist dieses Verfahren auf alle biogenen Reststoffe anwendbar. Da zwar eine Vielzahl von

Versuchen unter Laborbedingungen, bisher aber nur äußerst wenige Anwendungen im groß-

technischen Maßstab stattgefunden haben, fehlen entsprechende Erfahrungen und damit auch

belastbare Kenngrößen hinsichtlich Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit für verschiedene bio-

gene Stoffströme. Daher kann dieses Verfahren zurzeit noch nicht für eine alternative Behand-

lung empfohlen werden.

Es bleibt festzuhalten, dass von den genannten Optionen die thermische Verwertung für holzige

Materialien – insbesondere der Anteil aus Grüngut und Landschaftspflegematerialien – als rea-

lisierbar einzustufen ist, wobei hinreichende Erfahrungen hinsichtlich Aufbereitungs- und Ver-

brennungstechnik im großtechnischen Maßstab vorhanden sind.

Varianten

Für die Option der alternativen Aufbereitung des Grünguts zur energetischen Verwertung des

holzigen Anteils und stofflichen Nutzung des Feinmaterials in der Landwirtschaft und im Wein-

oder Gartenbau wurden, unter der Maßgabe, dass auch künftig keine Hygienisierung notwendig

würde, die folgenden Varianten für den Zuständigkeitsbereich des ZV RegAb betrachtet:
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1. Optimierter Status quo

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 20 % des Grünguts)

2. Stofflich-thermische Verwertung im kleinen Verbund

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 55 % des Grünguts)

3. Stofflich-thermische Verwertung im großen Verbund

(Anteil mit alternativer Behandlung/Verwertung: 75 % des Grünguts)

4. Flächendeckende stofflich-thermische Verwertung

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

Während in den Varianten 1 bis 3 Grüngutmengen nur von den jeweils größten Grüngutsam-

melplätzen alternativ aufbereitet werden, müssen in Variante 4 die Mengen kleiner Sammelplät-

ze für die Aufbereitung auf größeren Plätzen vorkonzentriert werden, wobei zusätzliche Trans-

portbewegungen notwendig werden.

In zwei weiteren Varianten wird davon ausgegangen, dass aufgrund geänderter rechtlicher Vor-

gaben künftig Grüngutmaterialien vor einer stofflichen Verwertung hygienisiert werden müssen:

5. Hygienisierung des gesamten Grünguts (gemäß Vorgabe BioAbfV – Entwurf)

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

6. Hygienisierung des Feinmaterials und thermische Verwertung

(alternative Behandlung/Verwertung: 100 % des Grünguts)

Der Transport der Grüngutmaterialien zu neuen Anlagenstandorten, die für eine rechtskonforme

Kompostierung ausgerichtet sind, wäre in beiden Varianten notwendig. In der 5. Variante würde

der gesamte Grünschnitt zu Kompost aufbereitet und stofflich verwertet. Die 6. Variante sieht

die Hygienisierung des Feinmaterials bzw. die thermische Nutzung als Brennstoff vor.

Abb. 34: Alternativ aufbereitetes Grüngut im Variantenvergleich

Für die bauliche Ausstattung von Kompostierungsplätzen (Varianten 5 und 6) muss mit einem

erheblichen Investitionsaufwand gerechnet werden.

Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6

(alle Angaben in Mg)

Stoffl.-ther-

misch (anteilig)

Kleiner

Verbund

Großer

Verbund

Flächen-

deckend

Kompos-

tierung

Hyg.-thermi-

sche Verwertg.

Varianten: Kriterien für die

Grüngutmengen pauschal 20 %

Sammelplätze

> 1.000 Mg/a

Sammelplätze

> 500 Mg/a

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

gesamte Grün-

gutmengen

Mengen alternativer

Behandlung/Verwertung

55.910 11.190 30.580 42.150 55.910 55.910 55.910

Brennstofferzeugung

2.000 4.480 12.230 16.860 22.360 22.360

Feinmaterial/Kompost

6.710 18.350 25.290 33.550 55.910 33.550
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Wirtschaftlichkeit

Unter Berücksichtigung der in den einzelnen Varianten alternativ behandelten, unterschiedlich

hohen Grüngutmengen, der Aufbereitungsverfahren, der Verwertung, der notwendigen Trans-

portbewegungen sowie der Erlöse, die sich aus der Vermarktung von Brennstoff und Kompost

ergeben, resultiert ein Kostenaufwand pro Mg Inputmaterial, der in der folgenden Grafik darge-

stellt ist :

Abb. 35: Kostenaufwand pro Mg Input-Material im Variantenvergleich (Zielperspektive)

(Anmerkung: Ist-Zustand beim ZV A.R.T. – Kostenaufwand bereits um die Erlöse für ver-

marktungsfähige Produkte bereinigt)

Bei den Varianten 1 bis 3 kann bei einer stofflich-thermischen Verwertung des Grünguts im

Vergleich zum gegenwärtigen Kostenniveau mit geringen bis deutlichen Kostensenkungen ge-

rechnet werden; besonders die Erlöse durch die Vermarktung von Brennstoffen wirken sich

hierbei kostenmindernd aus.

Durch die flächendeckende Aufbereitung (Variante 4) zu Brennstoff und Feinmaterial würden

zusätzliche Ausgaben für Grünguttransporte (von kleinen zu größeren Sammelplätzen) notwen-

dig, ebenso für den Rücktransport separierter Feinmaterialien zur Ausbringung auf landwirt-

schaftlichen Flächen. Trotz höherer Logistikkosten würden dies bei allen ZV RegAb-Mitgliedern

zu einer Kostenentlastung bei der Grüngutaufbereitung im Vergleich zum gegenwärtigen Zu-

stand führen.

In Variante 5 würden sich die spezifischen Behandlungskosten deutlich verteuern, wenn das

gesamte Grüngut einer Kompostierung unterzogen und nur stofflich verwertet würde. Bei Vari-
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ante 6 würde nur der Feinanteil des Grünguts kompostiert werden, der ausgeschleuste Brenn-

stoffanteil entsprechend vermarktet.

Dienstleistungen für Materialaufbereitung und Transportlogistik könnten von landwirtschaftli-

chen Betrieben, regionalen Unternehmern oder durch Abfallwirtschaftsbetriebe ausgeführt wer-

den.

Ökologie

Durch die Erzeugung von Brennstoff könnte ein Energiegehalt bis zu ca. 74.500 MWh für die

Substitution fossiler Energieträger bereitgestellt werden, wodurch sich nur durch Wärmenutzung

in Holzheizwerken über 21.000 Mg fossiles CO2 (BMU, 2011: Erneuerbare Energien in Zahlen –

nationale und internationale Entwicklungen: 286 g/kWh) vermeiden ließen.

Um denselben Energiegehalt über die Bereitstellung von Biogas, welches durch Vergärung von

Bioabfällen produziert werden könnte, zu erhalten, müsste bei einer Biogasausbeute von

100 m3/Mg und einem Methangehalt von 55 % eine Menge von rd. 129.000 Mg vergärbarer

Bioabfälle (keine holzigen Materialien) eingesetzt werden.
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8 Handlungsempfehlungen

Im ZV RegAb fallen jährlich insgesamt annähernd 56.000 Mg Grüngut an, die bis heute nahezu

vollständig einer stofflichen Verwertung in der Landwirtschaft und im Weinbau zugeführt wer-

den. In der Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Verfahren und Varianten zur Weiterent-

wicklung der Grüngutbehandlung untersucht. Als Ergebnis lässt sich ableiten, dass eine Aufbe-

reitung von Grüngut zur stofflichen und energetischen Verwertung in Form von Brennstoff und

Feinmaterial ökonomisch wie ökologisch sinnvoll und zielführend ist. Bereits heute wird diese

Praxis des stofflich-energetischen Grüngutmanagements bei vielen öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgern erfolgreich umgesetzt. Auch die im Rahmen der Machbarkeitsstudie für den ZV

RegAb untersuchten Varianten belegen dies.

In den untersuchten sechs Varianten wurden von dem erfassten Grüngut unterschiedlich hohe

Anteile alternativ zur derzeitigen Behandlung zu Brennstoff und Feinmaterial aufbereitet und

verwertet. Beginnend von der Variante 1 nimmt der Anteil des alternativ behandelten Grünguts

in den Folgevarianten stetig zu, in den Varianten 4 bis 6 wird jeweils das gesamte Grüngut (flä-

chendeckend) stofflich bzw. stofflich-energetisch verwertet.

Als Handlungsempfehlung lassen sich die folgenden Ziele und Maßnahmen ableiten:

 Zielvariante

Als Zielvariante wird die Variante 4 "Flächendeckende Umsetzung des stofflich-

energetischen Grüngutmanagements" als zentrales Stoffstrommanagement durch den

ZV RegAb mit angeglichenen Vertragsbedingungen vorgeschlagen. Sollte der Vollzug

der novellierten Bioabfallverordnung in Rheinland-Pfalz eine Hygienisierung des gesam-

ten stofflich verwerteten Grüngutes erforderlich machen, sollte optional die Umwandlung

der zentralen Sammelplätze in Kompostplätze vorgesehen werden. Hierzu sollte ein

zentrales Stoffstrommanagement durch den ZV RegAb etabliert werden.

Die Wirtschaftlichkeit des Konzeptes wird maßgeblich durch verschiedene Faktoren be-

stimmt, insbesondere die zu realisierenden Brennstofferlöse sowie die spezifischen lo-

gistischen Voraussetzungen der einzelnen Sammelplätze. Beide Faktoren können im

Rahmen der Machbarkeitsstudie nicht abschließend geklärt werden und müssen in ei-

nem empfohlenen Umsetzungskonzept tiefgehender betrachtet werden. Die logistischen

Voraussetzungen der einzelnen Sammelplätze sind im Rahmen des Umsetzungskon-

zeptes zu prüfen.

 Einstiegsvariante/gestufte Umsetzung

Vor diesem Hintergrund wird eine gestufte Umsetzung des Konzeptes empfohlen, wel-

che mit einer Einstiegsvariante begonnen werden sollte. Eine gestufte Umsetzung er-

möglicht eine Rückkopplung mit der Entwicklung wirtschaftlicher Parameter und stellt

somit langfristig den wirtschaftlichen Erfolg sicher.

Die Einstiegsvariante beinhaltet folgende Elemente:

Eine alternative Aufbereitung des Grünguts zu Brennstoff und Feinmaterial sollte zu-

nächst bei den Sammelplätzen erfolgen, die eine logistische Anbindung (Aufbereitung

und Abtransport) ohne Zwischentransporte ermöglichen und über ausreichende Lager-
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kapazitäten verfügen. Sammelstellen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen und ei-

ner baulichen Anpassung bedürfen, sollen in der ersten Ausbaustufe (Einstiegsvariante)

keine Berücksichtigung finden. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 10 bis 15 Sam-

melplätze die Voraussetzungen für das Brennstoffmanagement erfüllen.

Die erste Ausbaustufe ist mit den Betreibern der Sammelstellen und dem Maschinenring

im Rahmen des Umsetzungskonzeptes hinsichtlich der logistischen Voraussetzungen

der Sammelplätze abzustimmen.

 Ausschreibung der Dienstleistung

Die erforderlichen zusätzlichen Dienstleistungen (Materialaufbereitung, Transport) sollen

im Rahmen einer Ausschreibung vergeben werden – ggfs. ist zu prüfen, ob diese Leis-

tung nicht selbst durch den ZV RegAb erbracht werden kann.

 Evaluierung der ersten Ausbaustufe als Grundlage für die weitere Umsetzung

Nach erfolgreicher Umsetzung dieser Einstiegsvariante soll eine Evaluierung der ersten

Ausbaustufe erfolgen und insbesondere der wirtschaftliche Erfolg bewertet werden. Auf

der Grundlage dieser Evaluierung soll dann der weitere Ausbau erfolgen.

Weiterführende Schritte können erst nach einer Bewertung der realen Kosten aus der

Umsetzung der Einstiegsvariante in Angriff genommen werden.
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